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StanDpunkt

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das Ergebnis der Frühjahrsumfrage der Landesvereinigung Bauwirtschaft Bayern 
 (siehe hierzu Seite 7 in diesem Heft) war nicht wirklich überraschend: Die Nachfrage 
nach Bauleistungen ist in Bayern ungebrochen hoch. Und man muss nicht die Glas
kugel bemühen, um vorherzusagen, dass der Baubedarf in Bayern auch in den nächs
ten Jahren hoch bleiben wird. Bayern wächst weiter, Wohnraum ist nach wie vor nicht 
ausreichend vorhanden und im Bereich der Infrastruktur gibt es gewaltigen Nachhol
bedarf. Gleichzeitig macht es sich aber ein wachsender Anteil der Bevölkerung in der 
persönlichen Komfortzone bequem, nimmt breiten Wohlstand als selbstverständlich 
hin, lehnt weiteres  Wachstum ab und steht Baumaßnahmen grundsätzlich kritisch ge
genüber. Die Politik lässt sich – das Volksbegehren zum Bienenschutz hat das deutlich 
vor  Augen geführt – von dieser gesellschaftlichen Entwicklung zunehmend beeinflus
sen und verändert die Rahmenbedingungen so, dass man sich ernsthaft die Frage stel
len muss, ob in Bayern zukünftig noch dem Bedarf entsprechend gebaut werden kann. 

Ein Beispiel ist die Vereinbarung im Koalitionsvertrag zwischen Freien Wählern und 
CSU, den täglichen Flächenverbrauch von derzeit gut zwölf Hektar auf eine Zielgröße 
von nur noch fünf Hektar zu reduzieren. Natürlich muss man mit der knappen Ressour
ce Boden so sparsam wie möglich umgehen. Gleichzeitig ist aber das Bauland bereits 
heute der Kostentreiber Nummer Eins beim Bauen in Bayern. Der sich hier abzeichnen
de Zielkonflikt liegt klar auf der Hand. Als Partner im Bündnis für Flächensparen sind 
wir gerne bereit, daran mitzuwirken, diesen Konflikt aufzulösen. Aber so, dass Bayern 
sein in weiten Teilen ländlich geprägtes, wenig zersiedeltes Gesicht bewahrt, anderer
seits aber bedarfsgerechtes, wirtschaftliches Bauen auch zukünftig noch möglich ist. 
Eine zahlenmäßige Begrenzung der Flächeninanspruchnahme lehnen wir ab. 

Ein weiterer begrenzender Faktor beim Bauen sind zunehmend die Rohstoffe. Dieser 
Tage war in der Tagespresse zu lesen, dass Sand und Kies zunehmend knapp werden. 
Das ist so nicht ganz richtig, diese Rohstoffe sind in Bayern durchaus noch ausreichend 
vorhanden. Allerdings wird die Erschließung und Genehmigung neuer Abbauflächen 
auch aufgrund der oben angesprochenen gesellschaftlichen Widerstände immer 
schwieriger und langwieriger. Gleichzeitig kommen Recyclingbaustoffe nach wie vor 
nicht richtig in Fahrt, auch, weil öffentliche Auftraggeber, die eigentlich Vorbildfunk
tion einnehmen müssten, sie bei Ausschreibungen vielfach ausschließen. Der hieraus 
resultierende Deponienotstand in Bayern ist an dieser Stelle bereits mehrfach thema
tisiert worden. 

Bei unserem diesjährigen Verbandstag haben wir das aufgezeigte Spannungsfeld in 
einer Podiumsdiskussion mit Fachpolitikern verschiedener Fraktionen ausführlich disku
tiert. Deutlich geworden ist dabei vor allem eines: Bauen ist ein mittel und langfristi
ges Geschäft, für das ein mittel bis langfristiger Planungshorizont zwingend erforder
lich ist. Politische Entscheidungen hingegen werden zunehmend nicht mehr langfristig 
angelegt, sondern kurzfristig mit Blick auf Wahltermine und Legislaturperioden getrof
fen. Macht das BienenVolksbegehren Schule, wird die Politik gar zum Getriebenen 
von gesellschaftlichen Minderheiten. Eine gefährliche Entwicklung, die der politischen 
Kultur, der Entwicklung Bayerns und unserer Branche erheblich schaden kann. 

Ihr 
Andreas Demharter
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Hochschulpreis des Bayerischen Baugewerbes 2019
Der 1. preis geht an tobias kastner
 
Die Spannung war groß am 11. April im Münchner Oskar von Miller Forum. Vor 120 Gästen zeichnete unser Präsident, 
Wolfgang Schubert-Raab, exzellente Bachelor- und Masterarbeiten im Fach Bauingenieurwesen der bayerischen Hoch-
schulen aus.
 

aktuelleS

Den 1. Preis in Höhe von 3.000 Euro ge
wann Tobias Kastner für seine, an der 
Technischen Hochschule Nürnberg Ge
org Simon Ohm unter Betreuung von Pro
fessor Thomas Freimann geschriebene, 
Bachelorarbeit zur „Untersuchung und 
Bewertung der Abziehfestigkeit und des 
Eindringverhaltens von Zementleim in die 
Vliesverbundschicht von Frischbetonver
bundsystemen“.
 
Den 2. Preis mit 2.000 Euro erhielt Vi-
viana Schmoll zum Thema „Einflüsse auf 
Winterbaustellen und ihre kalkulatori
schen Auswirkungen“. Die Bachelorarbeit 
wurde an der Hochschule München im 
Fachgebiet Baubetriebsplanung und Pro
jektentwicklung bei Professor Thomas 
Clausen gefertigt.
 

Fabian Diewald errang den 3. Preis in 
Höhe von 1.000 Euro mit seiner Master‘s 
Thesis zum Thema „Charakterisierung 
von Mikroschäden und Heilungseffekten 
in Betonbauteilen mittels Ultraschalls“, 
angefertigt an der Technischen Universi
tät München am Lehrstuhl von Professor 
Christian Große.
 
Die Stiftung Berufsförderung Bayerisches 
Baugewerbe schreibt seit 2008 jährlich 
den Hochschulpreis des Bayerischen Bau
gewerbes aus. 

Mit ihm werden herausragende Bachelor 
und Masterarbeiten der Fachrichtung 
Bauingenieurwesen mit hohem Praxis
bezug für die Anwendung in mittelstän
dischen Bauunternehmen prämiert.

auszeichnungen  
mit einer teilnahmeurkunde

■  Herr René Hamberger  
für seine Masterarbeit an der Techni
schen Hochschule Deggendorf zum 
Thema „Erneuerung Quellwasserge
biet Nebanice: Bauen im Ausland, 
Spezialtiefbau und Digitalisierung 
des Bauwesens“.

 
■  Herr Dennis Jodoin  

für seine Bachelorarbeit an der Tech
nischen Hochschule Nürnberg Georg 
Simon Ohm zum Thema „Verfahrens
vergleich für die Herstellung von Bohr 
pfählen mit Visualisierung normrele 
vanter Herstellungsfaktoren durch Lehr 
videos“.
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■  Frau Sandra Krautter  
für ihre Masterarbeit an der Hoch
schule München zum Thema „Ermitt
lung der Betondruckfestigkeit mithilfe 
der Resonanzmethode“.

 
■  Herr Florian Parhofer  

für seine Bachelorarbeit an der Hoch
schule München zum Thema „Unter
suchungen zur mikrobiellen Verfesti
gung von Sand durch den Bakterien  
stamm Sporosarcina pasteurii“.

 
■  Herr Dominik Picha  

für seine Masterarbeit an der Techni
schen Universität München zum The
ma „Übertragbarkeit von Prinzipien 
und Methoden des Lean Construction 
auf Instandsetzungsmaßnahmen in 
der Bauwerkserhaltung“.

 
■  Herr Toni Pollner  

für seine Masterarbeit an der Hoch
schule München zum Thema „Ultra
HochleistungsFaserbeton als Instand 
setzungsmaterial für chloridbean
spruchte Bauwerke aus Stahlbeton“.

 
■  Herr Markus Schmidt für seine 

Bachelor‘s Thesis an der Hochschule 
München zum Thema „Experimentelle 
Untersuchung zum Querkrafttragver
halten von vorgespannten UHPFRC
Trägern“.

 

■  Herr Philipp Schön  
für seine Masterarbeit an der Techni
schen Hochschule Augsburg zum The
ma „Analyse von Hebungen und Set
zungen während der Arbeiten zur 
Unterfahrung des Empfangsgebäudes 
am Augsburger Hauptbahnhof“.

 
■  Herr Simon Stanglmayr  

für seine Masterarbeit an der Techni
schen Universität München zum The
ma „Kriechverhalten von gefrorenem 
Sand unter einaxialer, stufenweiser 
Lasteinwirkung“.

 
■  Herr Alexander Straßer  

für seine Bachelorarbeit an der Tech
nischen Universität München zum 
Thema „Prozesstechnische Optimie
rung der additiven Fertigungsmetho
de Selective Cement Paste Instrusion 
durch Einsatz von Zusatzmitteln“.

 
■  Herr Maximilian Walterscheid  

für seine Bachelorarbeit an der Hoch
schule München zum Thema „Verwen
dung von rezykliertem Brechsand für 
die Herstellung von Mörtel und Be
ton“.

 
■  Frau Katharina Wild  

für ihre Masterarbeit an der Ostbaye
rischen Technischen Hochschule Re
gensburg zum Thema „Modelbasierte 

Planung, Massenermittlung und Aus
schreibung im Entwässerungsbereich 
mit Nutzung des iTWO civil Infra
strukturmoduls – Möglichkeiten und 
Grenzen anhand eines fiktiven Auto
bahnprojektes“.

 
■  Herr Klaus Wilhelm für seine Bache

lorarbeit an der Universität der Bun
deswehr München zum Thema „Un
tersuchungen zum Kriechverhalten 
von PVBZwischenschichtfolie unter 
Temperatur und Feuchtigkeitseinwir
kung“.

fachkolloquium zum thema  
„Wie bauen wir in zukunft?  
Herausforderungen an Baustoffe  
und Baustoffkreisläufe“

Die Veranstaltung begann mit einem 
Fachkolloquium zur Intensivierung der 
Zusammenarbeit zwischen Hochschule 
und Baugewerbe zum Thema „Wie bau
en wir in Zukunft? Herausforderungen  
an Baustoffe und Baustoffkreisläufe“, zu 
dem Professorin Andrea Kustermann von 
der Fakultät Bauingenieurwesen der 
Hochschule München referierte.

 Olaf Techmer  
techmer@lbbbayern.de

5BLICKPUNKT BAU 3 | Mai/Juni 2019

©
 L

BB



Bg Bau
Beitrag stabil, Vorschuss rückläufig
 
Der Vorstand der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft hat am 11. April 2019 den Beitrag für das Umlagejahr 2018 
 sowie die Beitragsvorschüsse für das Jahr 2019 beschlossen. Dank um rund 6,7 Prozent gestiegener Gesamtarbeitsent-
gelte und nur leicht gesunkenem Lastenausgleich bleibt der Beitrag auf Niveau der abgerechneten Vorschüsse stabil. Der 
Vorschuss für 2019 konnte gesenkt werden.
 
Bekanntlich trägt in der gesetzlichen Un
fallversicherung – anders als in Kranken, 
Renten, Arbeitslosen und Pflegeversi
cherung – allein der Arbeitgeber den 
Beitrag. Hierdurch wird die zivilrechtliche 
Haftung des Arbeitgebers für Unfälle und 
Berufskrankheiten seiner Arbeitnehmer 
abgelöst. In der gesetzlichen Unfallversi

cherung gilt das Umlageverfahren, das 
heißt, nach Ablauf eines Kalenderjahres 
werden die Kosten der Berufsgenossen
schaften sowie die gesetzlich vorgegebe
nen Ausgaben für Heilbehandlungen, Re
habilitationen, Renten usw. abgerechnet 
und auf dieser Basis die Beiträge rück
wirkend für das vorangegangene Kalen

derjahr beschlossen. Um die laufenden 
Kosten während eines Kalenderjahres zu 
decken, erhebt die Berufsgenossenschaft 
insgesamt sechs Mal im Jahr einen Vor
schuss.
 
Der Beitrag berechnet sich aus der Multi
plikation der Bruttolohnsumme mit der 
Gefahrklasse und dem sogenannten 
 Beitrags beziehungsweise Vorschussfuß. 
Die Gefahrklasse ist dabei derjenige 
Faktor, der das Risiko des Gewerks ab
bildet, das heißt., die in diesem Gewerk 
in einem Berichtszeitraum der letzten 
sechs Jahre entstandenen Kosten berück
sichtigt.
 
Aufgrund des komplizierten Beitragssys
tems verzichten wir auf die Angabe der 
verschiedenen Beitrags und Vorschuss
füße und weisen stattdessen nachstehend 
den Beitrag in Prozent der Bruttolohn
summe für die maßgeblichen Gefahrklas
sen aus:
 
Die an die BG BAU gemeldeten Gesamt
arbeitsentgelte sind 2018 im Vergleich 
zum Vorjahr um zirka 6,7 Prozent gestie
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GEWERBEzWEIG            BEITRAG IN PROzENT

Bauwerksbau
 Beitrag 2017 6,7065

(Gefahrklasse 15,12, ab 2018 12,58)
 Beitrag 2018 5,7804

  Vorschuss 2019 5,6823

Bauausbau und Fertigteilherstellung
 Beitrag 2017 3,4289

(Gefahrklasse 7,48, ab 2018 6,89)
 Beitrag 2018 3,2654

  Vorschuss 2019 3,2072

Verkehrswege Erd- und Straßenbau
 Beitrag 2017 2,9270

(Gefahrklasse 6,31, ab 2018 6,29)
 Beitrag 2018 3,0002

  Vorschuss 2019 2,9462

Büroteil
 Beitrag 2017 0,4088

(Gefahrklasse 0,44, ab 2018 0,47)
 Beitrag 2018 0,4277

  Vorschuss 2019 0,4145

ferienreiseverordnung
fahrzeitbeschränkungen für lkw während der Hauptreisezeit 2019
In der zeit vom 1. Juli bis 31. August 2019 ist der schwere Lkw-Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland beschränkt.

Zusätzlich zum ganzjährigen Sonntags
fahrverbot gelten an allen Samstagen vom 
1. Juli bis 31. August 2019 Beschrän
kungen des LkwVerkehrs in der Bundes
republik Deutschland.

Lastkraftwagen mit einem zulässigen 
 Gesamtgewicht über 7,5 Tonnen sowie 
Anhänger hinter Lastkraftwagen dürfen 
an allen Samstagen vom 1. Juli bis 31. 
August 2019 in der Zeit zwischen 7.00 

bis 20.00 Uhr nicht auf den in der Ferien 
reise verordnung genannten Autobahnen 
und Bundesstraßen fahren. 

Das an Sonn und Feiertagen von 0.00 
bis 22.00 Uhr für das gesamte Straßen
netz geltende Fahrverbot gilt unverän
dert. Ausnahmegenehmigungen erteilen 
in begründeten Fällen die zuständigen 
Straßenverkehrsbehörden der jeweiligen 
Bundes länder.

  Hinweis:  
Die aktuellen Verbotsstrecken für 
das Samstagsfahrverbot in der 
Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr finden 
Sie auf unserer Homepage unter 
der QuickLinkNr. 143200000.

 Colin Lorber  
lorber@lbbbayern.de



frühjahrsumfrage der lVB
Baukonjunktur im frühjahr auf Rekordkurs
 
Die aktuellen zahlen der Frühjahrskonjunkturumfrage der Landesvereinigung Bauwirtschaft Bayern (LVB) zeigen Rekord-
werte im Bau- und Ausbaugewerbe, insbesondere zum Jahresauftakt. Auch für die zweite Jahreshälfte erwartet die Bran-
che eine gute bis sehr gute Geschäftslage sowie eine weitere Ausweitung der Bautätigkeit.

Die Baukonjunktur in Bayern ist in diesem 
Frühjahr weiter auf Rekordkurs. Das war 
das Ergebnis der repräsentativen LVB
Frühjahrskonjunkturumfrage, an der sich 
Anfang April 1.900 Unternehmen des 
bayerischen Bau und Ausbaugewerbes 
beteiligten. Damit bleibt die Bau und 
Ausbauwirtschaft die wichtigste Stütze 
der Konjunkturentwicklung in Bayern. Die 
Nachfrage nach Bau und Ausbauleistun
gen nimmt weiter zu.
 
Die Zahl der Unternehmen, die ihre Ge
schäftslage mit gut bis sehr gut bewer
teten, hat sich im Vorjahresvergleich von  
76 Prozent auf 80 Prozent erhöht. Das ist 
der höchste Wert in einem Frühjahr seit 
Beginn der Umfragen im Jahr 2004. Die 

Betriebe konnten im abgelaufenen Halb
jahr ihre Umsatzentwicklung erneut stei
gern. 69 Prozent (Vorjahr: 65 Prozent) 
der Bau und Ausbaubetriebe bezeichne
ten ihre Umsatzentwicklung als gut bis 
sehr gut. Am deutlichsten wurde der sehr 
kraftvolle Jahresstart bei der Auftragsla
ge der Unternehmen. Die Auftragsbücher 
waren im Durchschnitt für fast 14 Wo
chen (Vorjahr: knapp 13 Wochen) gefüllt. 
Zum Vergleich: Vor zehn Jahren war die 
Auftragsreichweite nicht einmal halb so 
hoch.
 
Auch die Erwartungen sind hoch. Ange
sichts der großen Herausforderungen bei 
der Ertüchtigung der Infrastruktur, im 
Wohnungsbau und der Gebäudesanie

rung und der hohen Nachfrage rechnet 
die große Mehrzahl der Unternehmen für 
das zweite Halbjahr mit einer weiteren 
Ausweitung ihrer Bautätigkeit. Drei von 
vier Betrieben erwarten eine gute bis sehr 
gute Geschäftslage, fast ebenso viele er
hoffen sich eine ebensolche Umsatzent
wicklung. 

Allerdings haben die Unternehmen deut
liche Preissteigerungen bei Material, Roh
stoffen, Transport und bei Nachunterneh
merleistungen zu verkraften.

 
 Holger Seit  
seit@lbbbayern.de
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gen. Der Lastenausgleich durch die ande
ren gewerblichen Berufsgenossenschaf
ten ist leicht auf jetzt 314,7 Mio. Euro 
gesunken. Der Beitrag konnte daher auf 
dem Niveau des Vorschusses festgesetzt 
werden. Obwohl für das Jahr 2019 mit 

höheren Ausgaben, zum Beispiel auf
grund von Rentenanpassungen, gerech
net wird, konnte der Vorschuss leicht ab
gesenkt werden, da aufgrund der guten 
Konjunktur eine kontinuierliche Arbeits
entgeltentwicklung absehbar ist.

 Andreas Demharter  
demharter@lbbbayern.de
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tag des Bayerischen Baugewerbes



Wieviel Bau braucht Bayern? 
Dieser frage stellten sich die Diskutanten einer baupoliti-
schen podiumsdiskussion. 

Mit dabei waren unser präsident Wolfgang Schubert-Raab, 
ursula Sowa, Mdl, Sprecherin für Baupolitik, BÜnDniS 90/Die 
gRÜnen im Bayerischen landtag, claudia tausend, MdB (SpD) 
Mitglied im ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung 
und kommunen im Bundestag, Sebastian körber, Mdl, fDp 
kreisvorsitzender, stv. landesvorsitzender Bayern und Vor-
sitzender des ausschusses für Wohnen, Bau und Verkehr im 
Bayerischen landtag, klaus Stöttner, Mdl (cSu), Mitglied des 
ausschusses für Wirtschaft, landesentwicklung, energie, 
Medien und Digitalisierung im Bayerischen landtag.

in der Debatte stellten die teil-
nehmer ihre lösungsvorschläge 
für die sich abzeichnende Roh-
stoffknappheit in der Bauwirt-
schaft und ideen für die eindäm-
mung der Baukostensteigerung  
in verschiedenen Bereichen vor. 
Schubert-Raab forderte, dass 
Bauen bezahlbar bleiben müsse 
und nicht durch privatrechtliche 
normen und neue gesetze und 
Verordnungen weiter verteuert 
werden darf.  

Mit Blick auf die aktuelle Debatte um 
die etablierung einer flächenkreis-
laufwirtschaft ohne weiteren flä-
chenverbrauch forderte Wolfgang 
Schubert-Raab, alle Möglichkeiten 
auszuschöpfen, um flächensparen 
mit effizientem Bauen zu vereinen, 
erteilt jedoch einer zahlenmäßigen 
obergrenze eine klare absage.



Delegiertenversammlung

unsere Delegiertenversammlung 
fand am 25. Mai 209 im kurhaus 
Bad aibling statt. Die Mitglieder-
versammlung ist die oberste ent-
scheidungsinstanz, in der unsere 
Bauinnungen ihre Mitgliedschafts-
rechte über Delegierte ausüben.



Wir danken unseren Sponsoren 
ganz herzlich für die  

freundliche unterstützung  
unseres Verbandstages 2019!



aus unserer arbeit
garantiert das ce-zeichen auf einem Bauprodukt,  
dass es eingebaut werden darf?

RecHt

frage:

Wir wurden zur Angebotsabgabe aufge
fordert. In dem Leistungsverzeichnis des 
Auftraggebers heißt es, „Bauprodukte 
müssen für ihren Einsatzzweck geeignet 
sein. Die bauaufsichtliche An oder Ver
wendbarkeit muss, sofern erforderlich, 
vom Auftragnehmer nachgewiesen wer
den.“ Können wir den geforderten Nach
weis allein durch Vorlage der Leistungs
erklärung eines CEgekennzeichneten 
Bauprodukts erbringen?

unsere antwort:

Nein! Das CEZeichen ist keine Garantie 
dafür, dass das eingebaute Bauprodukt 
den bauaufsichtlichen Anforderungen in 
Deutschland entspricht. Mit dem CEZei
chen erklärt der Hersteller nur, dass das 
Bauprodukt eine Leistung erbringt, die 
mindestens teilweise mit europäischen 
Bauproduktanforderungen übereinstimmt. 

Das deutsche, bauaufsichtlich geforderte 
Schutzniveau ist in einigen Fällen jedoch 
höher und umfassender als die Anforde
rungen europäischer Normen an Baupro
dukte. Deswegen werden aus deutscher 
Sicht derzeit 83 europäische Baupro 
duktnormen als unzureichend angesehen. 
Dies hat zur Folge, dass nach diesen 
 europäischen Normen hergestellte, CE 
gekennzeichnete Bauprodukte zwar ver
kauft, aber unter Umständen in Deutsch 
land nicht eingebaut werden dürfen.
 
Früher war der Hersteller verpflichtet  
zu erklären, dass das Bauprodukt in 
Deutschland auch verwendet werden darf 
(ÜZeichen). Das ÜZeichen darf bei CE
gekennzeichneten Bauprodukten aus eu
roparechtlichen Gründen jedoch nicht 
mehr vorgeschrieben werden. Nach Bay
erischer Bauordnung (BayBO) haften nun 

Bauherr, Planer und Unternehmer dafür, 
dass für den jeweiligen Anwendungsfall 
nur „sichere“ Bauprodukte verwendet 
werden. 

Mit der oben zitierten Klausel versucht 
der Bauherr, die Verantwortung dafür al
lein auf  den Unternehmer abzuwälzen. 
Faktisch ist es jedoch selbst für Sachver
ständige bei CEgekennzeichneten Pro
dukten schwer zu beurteilen, ob sie das 
deutsche Schutzniveau erfüllen. Es sei 
denn der Hersteller hat freiwillig zusätz
liche Angaben zur Verwendbarkeit in 
Deutschland gemacht.
 
Für die Einschätzung, ob ein Bauprodukt 
verwendet werden darf, ist es wichtig, die 
konkreten Leistungsanforderungen (wie 
zum Beispiel Druckfestigkeit und Prüfver
fahren zum Nachweis der Standsicher
heit) an das Bauprodukt zu kennen. Es ist 
Sache des Auftraggebers beziehungs
weise seines Planers, diese Angaben zum 
Beispiel in der Leistungsbeschreibung zu 
liefern. 

Sie sind indirekter Bestandteil einer ge
nehmigungsfähigen Planung, die den 
 öffentlichrechtlichen Sicherheitsanfor
derungen in den Punkten Brandschutz, 
Standsicherheit, Schallschutz entsprechen 
muss. Nur wenn Ihnen die Eigenschaften 
bekannt sind, die das einzubauende Bau
produkt erfüllen muss, können Sie bei  
ihrem Baustofflieferanten geeignete Pro
dukte bestellen. Werden die Leistungs 
anforderungen an das Bauprodukt auf
traggeberseits auch auf Nachfrage nicht 
mitgeteilt, sollten Sie Behinderung anzei
gen. 

Sofern ausgeschriebene Bauprodukte  
die Bauwerksanforderungen offenkundig 
nicht erfüllen, ist eine Bedenkenanzeige 
unentbehrlich, um eine eigene Haftung zu 

vermeiden. Der unbedachte Einbau CE
gekennzeichneter Produkte kann teuer 
werden, wenn die Verwendbarkeitsnach
weise später gefordert und nicht beige
bracht werden können.

 
 Hinweis:  

Die Liste der betroffenen europäischen 
Bauproduktnormen des Deutschen In
stituts für Bautechnik (DIBt) sowie Hin
weise, welche Bauproduktgruppen 
besonders betroffen sind, finden Sie 
unter der QuickLinkNr. 88600000 
auf unserer Homepage. 

Zum Nachweis fehlender, aber sicher
heitsrelevanter Produktleistungen ha
ben wir in BLICKPUNKTBAU Ausga
be 11/2016 auf den Seiten 17 und 18 
berichtet. 

Eine Hilfestellung bei der Auswahl von 
Bauprodukten versucht der Online
dienst www.sicherebauprodukte.de 
zu geben, der in BLICKPUNKTBAU 
Ausgabe 5/2018 auf Seite 24 vorge
stellt wurde. Sämtliche Ausgaben von 
BLICKPUNKTBAU finden Sie auf 
 unserer Homepage im Mit glieder  
bereich.

 

 Ilka Baronikians  
baronikians@lbbbayern.de
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Stromkabel beschädigt
Bauunternehmer muss den „Qualitätselement-Schaden“ ersetzen
 
Ein Bauunternehmen, das bei Baggerarbeiten oder sonstigen Erdarbeiten durch die Beschädigung eines Stromkabels eine 
Versorgungsunterbrechung verursacht, hat dem Netzbetreiber auch den hieraus entstandenen entgangenen Gewinn zu er-
setzen. Hierzu zählt auch eine Einnahmenbuße aufgrund einer von der Bundesnetzagentur wegen der Stromunterbrechung 
festgelegten Erlösobergrenze (der sogenannte „Qualitätselement-Schaden“).

Der fall:

Ein Bauunternehmen war mit Baggerar
beiten beauftragt. Bei diesen Erdarbeiten 
wurde ein Stromleitungskabel beschä
digt. In der Folge war die Versorgung für 
mehrere Letztverbraucher für 110 Minu
ten unterbrochen. Aufgrund dieser Unter
brechung setzte die Bundesnetzagentur 
zu Lasten des Netzbetreibers dessen Er
lösobergrenze herab. Diese ergibt sich 
aus einem von der Bundesnetzagentur zu 
bestimmendem Bonus oder Malus (soge
nanntes Qualitätselement). Der Netzbe
treiber verlangte aufgrund des beschä
digten Stromleistungskabels nicht nur 
Ersatz des beschädigten Kabels, sondern 
zusätzlich den aus dem Stromleitungs
schaden resultierenden entgangenen Ge
winn.

Die entscheidung:

Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 
8. Mai 2018 (Az.: VI ZR 295/17) ent
schieden, dass ein Netzbetreiber Ersatz 
des entgangenen Gewinns verlangen 
kann. Dieser entgangene Gewinn ist dar
in begründet, dass die Beschädigung des 
Stromkabels eine Versorgungsunterbre
chung verursacht hat, die zu einer Ver
schlechterung des Qualitätselements des 
Netzbetreibers geführt hat. Aufgrund 
dessen hat die Bundesnetzagentur die 
festgelegte Erlösobergrenze herabge 
setzt. Der BGH stellt in diesem Grund 
satz urteil klar, dass die Begrenzung der 
jährlichen Erlöse durch die Bundesnetz
agentur als entgangener Gewinn zu wer
ten sind und im Schadensfalle somit zu 
ersetzen sind.

praxistipp:  

Die Rechtsprechung des BGH zum Um
fang der Schadensersatzpflicht bei Schä
digungen von Stromleitungen führt zu ei
ner Ausweitung der Regressansprüche von 
Netzbetreibern gegen betroffene Tief 
bau unternehmen. Derartige Risiken sind 
üblicherweise von den aktuellen Betriebs
haftpflichtverträgen mit abgedeckt. Alt
verträge sollten jedoch überprüft und ge
gebenenfalls angepasst werden.

 
 Colin Lorber  
lorber@lbbbayern.de
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erste tätigkeitsstätte auf der Baustelle bei mehrjährigem einsatz
Wenn ein Arbeitnehmer wiederholt befristet auf einer Baustelle eingesetzt wird, wird diese auch dann nicht zur ersten 
 Tätigkeitsstätte des Arbeitnehmers, wenn der Einsatz insgesamt ununterbrochen länger als vier Jahre andauert.

SteueRn

Nach einer Entscheidung des Finanzge
richtes Münster käme es bei der steuerli
chen Prüfung nicht darauf an, dass der 
betroffene Arbeitnehmer rückwirkend be
trachtet mehr als 48 Monate auf der Bau
stelle tätig war, sondern vielmehr, ob er 
davon ausgehen konnte, für einen so lan
gen Zeitraum auf der Baustelle eingesetzt 
zu werden („Prognosebetrachtung“).

Sachverhalt

Der Kläger war als angestellter Elektro
monteur seit mindestens 2010 ununter
brochen auf der Baustelle der Auftrag
geberin seiner Arbeitgeberin eingesetzt. 
Die Auftraggeberin hatte dabei jeweils 
befristete Aufträge an die Arbeitgeberin 
von längstens 36 Monaten erteilt. 

Auf dieser Grundlage wurde auch der 
Kläger auf der Baustelle eingesetzt. Die 
Arbeitgeberin hatte den Kläger im Ar
beitsvertrag keiner ersten Tätigkeitsstätte 
nach § 9 Abs. 4 Einkommensteuergesetz 
(EStG) zugeordnet.

Für das Streitjahr 2014 machte der Kläger 
Fahrtkosten zur Baustelle an 227 Tagen 

mit einem Kilometersatz von 0,30 Euro 
für die Hin und Rückfahrt sowie Verpfle
gungsmehraufwendungen geltend. 

Das Finanzamt berücksichtigte dagegen 
nur die Entfernungspauschale (einfache 
Entfernung) mit der Begründung, dass die 
Baustelle nach einem Einsatz von mehr 
als 48 Monaten zur ersten Tätigkeitsstät
te des Klägers geworden sei.

urteil

Dagegen gab das Finanzgericht Münster 
der Klage statt und entschied, dass der 
Kläger im Streitjahr 2014 keine erste 
 Tätigkeitsstätte gehabt hat, so dass er 
Fahrtkosten und Verpflegungsmehrauf
wendungen nach Reisekostengrundsät
zen abziehen kann. 

Mangels arbeitsvertraglicher Bestimmung 
der ersten Tätigkeitsstätte durch die Ar
beitgeberin ist nach dem Gesetz maß
geblich, ob der Kläger der Baustelle für 
die Dauer des Dienstverhältnisses oder 
für mehr als 48 Monate zugewiesen  
worden ist. Hierfür ist nicht darauf ab 
zu stellen, dass der Kläger rückwirkend 

betrachtet mehr als 48 Monate auf der 
Baustelle tätig war.

Vielmehr ist im Wege einer Prognosebe
trachtung anhand objektiver Umstände 
zu prüfen, ob er davon ausgehen konnte, 
für einen so langen Zeitraum auf der 
Baustelle eingesetzt zu werden. Dies ist 
vorliegend aufgrund der stets befristeten 
Beauftragung seiner Arbeitgeberin durch 
ihre Auftraggeberin nicht der Fall. Dem
entsprechend hat der Kläger insbesonde
re seine Wohnsituation nicht danach aus
richten können, urteilte das Gericht 
(NRW Justizonline vom 15. Mai 2019).

 Das Urteil des FG Münster kön
nen Sie auf www.lbbbayern.de 
unter der QuickLinkNummer 
143300000 abrufen.

 Alexander Spickenreuther  
spickenreuther@lbbbayern.de
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lohnsteuer
Die wichtigsten zahlen 2019
 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat die wichtigsten zahlen zur Lohnsteuer 2019 veröffentlicht.

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat 
eine Übersicht veröffentlicht, in der die 
wichtigsten Zahlen zur Lohnsteuer 2019 
zusammengestellt wurden, unter anderem 
sind das die relevanten Pausch und Frei
beträge, Bemessungsgrenzen sowie Frei
grenzen für Sachbezüge aufgeführt.

 tabelle –   
Die wichtigsten zahlen 2019  
Die Tabelle zur Lohnsteuer 2019 
ist auf www.lbbbayern.de unter 
der QuickLinkNr. 143400000 
verfügbar.

 Alexander Spickenreuther  
spickenreuther@lbbbayern.de
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aus unserer arbeit
abgrenzung freistellungsbescheinigung / formular „uSt 1 tg“
 frage: Worin unterscheidet sich die Freistellungsbescheinigung zum Vordruck „USt 1 TG“?

antwort: Die Verwendung der Freistellungsbescheinigung sowie des Vordruckes „USt 1 TG“ haben wir nachstehend aufgelistet.

freistellungsbescheinigung

Die Freistellungsbescheinigung nach § 48 b Einkommensteuer
gesetz (EStG) dient der Vermeidung der Bauabzugssteuer 
im Bereich der Einkommensteuer. 

Bei Vorlage ist der Leistungsempfänger von der Pflicht zum 
Steuerabzug der Einkommensteuer i. H. v. 15 Prozent befreit. 
Nach § 48 Abs. 2 Satz 2 EStG gilt:

Der leistende Unternehmer (Auftragnehmer) legt seine 
Freistellungsbescheinigung dem Leistungsempfänger 
(Auftraggeber) vor.

In der Vergangenheit hatte die Freistellungsbescheinigung 
zugleich eine wichtige Funktion bei der Umsatzsteuer, da sie 
zum Nachweis der Eigenschaft als „Bauleistender“ bei der 
Umkehr der Steuerschuldnerschaft (§ 13 b Umsatzsteuer 
gesetz, UStG) benötigt wurde. Diese Funktion erfüllt ein neu 
geschaffenes rein umsatzsteuerliches Formular.

Vordruck „uSt 1 tg“

Für umsatzsteuerliche Zwecke gibt es seit 2014 ein weiteres 
Vordruckmuster „USt 1 TG“. Es dient zum Nachweis der 
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Bauleis
tungen (Umkehr der Steuerschuldnerschaft).

Aufgrund des geänderten § 13 b UStG mit Wirkung ab 
1. Oktober 2014 ist bei Bauleistungen der Leistungsempfän
ger dann Steuerschuldner für die Umsatzsteuer, wenn er 
selbst Bauleistungen nachhaltig erbringt. Davon ist auszuge
hen, wenn das zuständige Finanzamt dem Leistungsempfän
ger eine Bescheinigung USt 1 TG darüber erteilt, dass er 
derartige Leistungen nachhaltig erbringt.

Mit der Vorlage der Bescheinigung USt 1 TG weist der Leis
tungsempfänger (Auftraggeber) von Bauleistungen gegen
über dem leistenden Unternehmer (Auftragnehmer) nach, 
dass er Schuldner der Umsatzsteuer und somit zum Empfang 
einer NettoRechnung berechtigt ist. Nach § 13 b.3 Abs. 5 
UmsatzsteuerAnwendungserlass gilt:

Der Leistungsempfänger (Auftraggeber) legt dem leis-
tenden Unternehmer (Auftragnehmer) die Bescheinigung 
USt 1 TG vor.
 

 Verfügt der Leistungsempfänger über eine gültige  
Bescheinigung, ist er auch dann Steuerschuldner, wenn 
er die Bescheinigung gegenüber dem leistenden Un-
ternehmer nicht verwendet (§ 13b.3 Abs. 5 Umsatz-
steuer-Anwendungserlass). 
  
Die Bescheinigung ist vom Finanzamt auf Antrag auszu
stellen, wenn die erforderlichen Voraussetzungen vorlie
gen. Das Finanzamt kann die Bescheinigung auch von 
Amts wegen ausstellen. Die Gültigkeit der Bescheinigung 
ist auf längstens drei Jahre beschränkt.   
 
Die Bescheinigung kann vom Finanzamt nur mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen oder zurückgenommen werden.

 Alexander Spickenreuther  
spickenreuther@lbbbayern.de

 
 



allgemeinverbindlicherklärung von tarifverträgen
tarifverträge vom 28. September 2018
 
Der Bundesrahmentarifvertrag (BRTV) und die Tarifverträge Berufsbildung (BBTV), Sozialkassenverfahren (VTV), zusätzli-
che Altersvorsorge (TzA BAU) sowie die Urlaubsregelung für gewerbliche Arbeitnehmer des Baugewerbes in Bayern sind 
für allgemeinverbindlich erklärt worden.
 

auswertung arbeitnehmerbezogener Meldedaten
Durchschnittliche Stundenlöhne
 
Die SOKA-BAU hat die aktuellen statistischen Auswertungen zu den tatsächlich gezahlten Löhnen und zu den Durchschnitts-
löhnen im Baugewerbe veröffentlicht.

taRif- unD Sozialpolitik

Die oben benannten Tarifverträge sind 
bereits am 1. Januar 2019 in Kraft getre
ten. Der Tarifausschuss beim Bundesmi
nisterium für Arbeit und Soziales hat die 
Allgemeinverbindlicherklärung (AVE) die
ser Tarifverträge befürwortet. 

Inzwischen ist das Bundesministerium die
ser Empfehlung gefolgt und hat im Ein 
vernehmen mit dem Tarifausschuss rück
wirkend zum 1. Januar 2019 die Allge
meinverbindlicherklärung ausgesprochen.
Die AVE der Urlaubsregelung für die ge
werblichen Arbeitnehmer in Bayern hat 
der Tarifausschuss bei dem Bayerischen 
Staatsministerium für Familie, Arbeit und 
Soziales ebenfalls befürwortet. 

Die Bayerische Arbeitsministerin Kerstin 
Schreyer hat daraufhin am 7. Mai 2019 
die Allgemeinverbindlicherklärung aus
gesprochen. Die Bekanntmachungen hie
rüber sind im Bundesanzeiger vom 17. 
Mai 2019 veröffentlicht worden.

eugH-Rechtsprechung   
muss beachtet werden

Der EuGH hat entschieden, dass dem Ar
beitnehmer während des europarechtlich 

garantierten Mindesturlaubsanspruchs 
von 20 Arbeitstagen in jedem Fall eine 
Mindesturlaubsvergütung in Höhe seines 
gewöhnlichen Arbeitsentgeltes zusteht. 
Zeiten ohne Arbeitsentgelt, etwa auf
grund von Kurzarbeit, wenn keine tat
sächliche Arbeitsleistung erbracht wird, 
dürfen bei der Berechnung der Urlaubs
vergütung nicht negativ berücksichtigt 
werden.

Im BRTV ist bereits geregelt, dass ein An
spruch auf Mindesturlaubsvergütung bei 
Krankheit ohne Lohnanspruch (ab der 
siebten Krankheitswoche) und bei Bezug 
von SaisonKurzarbeitergeld ab der 90. 
Stunde erworben wird. 

Kein Anspruch auf die Mindesturlaubs
vergütung besteht dagegen aktuell für 
die ersten 90 Ausfallstunden in der ge
setzlichen Schlechtwetterzeit und für Aus
fallstunden aufgrund Kurzarbeit außer
halb der gesetzlichen Schlechtwetterzeit. 

Bei längerfristiger Kurzarbeit ohne Ar
beitstätigkeit außerhalb der gesetzlichen 
Schlechtwetterzeit kann dies dazu führen, 
dass die Urlaubsvergütung unterhalb des 
gewöhnlichen Arbeitsentgeltes liegt. Die 

tarifvertraglichen Urlaubsregelungen im 
Baugewerbe müssen daher entsprechend 
überarbeitet werden.
 
Vor dem Hintergrund der Entscheidung 
des EuGH haben die Tarifvertragspartei
en vereinbart, dass bereits jetzt in Fällen, 
in denen sich bei Anwendung der EuGH
Entscheidung für den Arbeitnehmer ein 
höherer Anspruch ergibt, dieser über das 
Urlaubskassenverfahren in voller Höhe 
abgewickelt wird, auch wenn für den re
levanten Zeitraum keine Beiträge an die 
ULAK abgeführt wurden.
 
Zum Tragen kommt die Entscheidung le
diglich in Fällen von mehrmonatiger 
Kurzarbeit ohne Arbeitstätigkeit außer
halb der gesetzlichen Schlechtwetterzeit.
 

 
 Sebastian Kofler  
kofler@lbbbayern.de
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Wie in den Vorjahren hat die SOKABAU 
auch für das Kalenderjahr 2018 die ar
beitnehmerbezogenen Meldedaten über 
die beitragspflichtigen Bruttolöhne und 
die diesen zugrundeliegenden lohnzah

lungspflichtigen Stunden (ohne Urlaubs
vergütung und ohne Urlaubsstunden) zur 
Errechnung der tatsächlich im Baugewer
be gezahlten Löhne (sogenannte Effektiv
löhne) ausgewertet.
 

Aus diesen Zahlen ergibt sich zusammen
gefasst Folgendes:



1. Durchschnittslöhne

Alte Bundesländer
 
Der Durchschnittslohn in den alten Bun
desländern ist von 16,94 Euro (Dezember 
2017) auf 17,56 Euro (Dezember 2018) 
angestiegen. Das entspricht einem An
stieg von 3,66 Prozent.
 
Der Durchschnittslohn lag damit um  
1,32 Euro unter dem Facharbeiterlohn 
(Gesamttarifstundenlohn der Lohngrup 
pe 3 = 18,88 Euro).
 
Neue Bundesländer
 
Der Durchschnittslohn in den neuen Bun
desländern ist von 13,83 Euro (Dezember 
2017) auf 14,58 Euro (Dezember 2018) 
angestiegen. Das entspricht einem An
stieg von 5,42 Prozent.
 

Der Durchschnittslohn lag damit um  
3,17 Euro unter dem Facharbeiterlohn 
(Gesamttarifstundenlohn der Lohngrup 
pe 3 = 17,75 Euro).

2. lohnrelation ost/West

Aus diesen Durchschnittslöhnen ergibt 
sich eine Lohnrelation Ost/West von 
83,03 Prozent (Dezember 2018). Im Vor
jahr (Dezember 2017) lag sie bei 81,64 
Prozent.

3. lohnniveau

Alte Bundesländer
 
Der Mindestlohn 2 lag im Jahre 2018 bei 
14,95 Euro. 126.381 Arbeitnehmer = 
28,69 Prozent erhielten einen Lohn, der 
unterhalb dieses Mindestlohnes 2 lag.
 

Der Facharbeiterlohn (Lohngruppe 3) lag 
seit 1. Mai 2018 bei 18,88 Euro. 142.883 
Arbeitnehmer (32,44 Prozent) erhielten 
einen Lohn, der diesem Facharbeiterlohn 
entsprach oder darüber lag (2017: 34,90 
Prozent).
 
Neue Bundesländer
 
Der Facharbeiterlohn (Lohngruppe 3) lag 
seit 1. Mai 2018 bei 17,75 Euro. 14.850 
Arbeitnehmer = 13,31 Prozent erhielten 
einen Lohn, der diesem Facharbeiterlohn 
entsprach oder darüber lag (2017: 13,26 
Prozent).
 

 
 Sebastian Kofler  
kofler@lbbbayern.de
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arbeitszeiterfassung
neue Vorgaben des europäischen gerichtshofes
 
Die europäischen Mitgliedsstaaten müssen Arbeitgeber dazu verpflichten, anhand von zeiterfassungssystemen die Arbeits-
zeit ihrer Mitarbeiter zu dokumentieren. Nur so könnten die Vorgaben der europäischen Arbeitszeitrichtlinie wirksam erfüllt 
werden, entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH).
 
Durch die europäische Arbeitszeitrichtli
nie sollen, so der EuGH, Mindestvor
schriften festgelegt werden, die dazu be
stimmt sind, die Lebens und Arbeits 
bedingungen der Arbeitnehmer zu ver
bessern. 

Ohne ein System, mit dem die tatsächlich 
geleistete tägliche Arbeitszeit gemessen 
werden kann, könnten weder die Zahl 
der tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden 
sowie ihre zeitliche Lage noch Überstun
den objektiv und verlässlich ermittelt und 
dokumentiert werden.

Bereits bestehende 
aufzeichnungspflichten

Eine Verpflichtung zur Aufzeichnung  
der Arbeitszeit besteht schon heute für 
die gewerblichen Arbeitnehmer nach  
§ 19 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz 
(AentG). Danach sind Arbeitgeber des 
Baugewerbes verpflichtet, die tägliche 
Arbeitszeit jedes gewerblichen Arbeit
nehmers spätestens bis zum Ablauf des 
siebten auf den Tag der Arbeitsleistung 
folgenden Kalendertages aufzuzeichnen 

und diese Aufzeichnungen mindestens 
zwei Jahre aufzubewahren. Neben Be
ginn und Ende der täglichen Arbeitszeit 
muss aus den Aufzeichnungen auch die 
Gesamtdauer der täglichen Arbeitszeit 
hervorgehen.

Auch für Angestellte und Poliere müssen 
nach § 17 Abs. 1 Mindestlohngesetz  
(MiLoG) schon heute die täglichen Ar
beitszeiten aufgezeichnet werden, um  
die Einhaltung des gesetzlichen Mindest
lohnes überprüfen zu können. 

Diese Aufzeichnungspflichten sind jedoch 
dahingehend eingeschränkt, dass diese 
für Arbeitnehmer entfallen, deren verste
tigtes regelmäßiges Bruttomonatsgehalt 
2.000 Euro überschreitet, wenn der Ar
beitgeber dieses Entgelt nachweislich in 
den letzten 12 Monaten gezahlt hat. Zu
dem entfallen die Aufzeichnungspflichten 
für Ehegatten, eingetragene Lebenspart
ner, Kinder und Eltern.

Des Weiteren müssen Arbeitgeber nach  
§ 16 Abs 2 Arbeitszeitgesetz (ArbZG) 
Arbeitszeiten von mehr als acht Stunden 

sowie die Arbeitszeit an Sonn und Feier
tagen aufzeichnen.

umsetzung der Rechtsprechung

Das Urteil des EuGH hat keine unmittel
bare Wirkung. Vielmehr obliegt es nun 
den einzelnen Mitgliedsstaaten, konkrete 
Modalitäten der Umsetzung zu treffen 
und den Besonderheiten des jeweiligen 
Tätigkeitsbereichs Rechnung zu tragen. 

Ob die deutsche Gesetzgebung bereits 
die geforderten Kriterien erfüllt oder Än
derungen notwendig sind, wird derzeit 
durch das Bundesministerium für Wirt
schaft und Energie sowie durch das Bun
desministerium für Arbeit und Soziales 
geprüft. Solange der deutsche Gesetz
geber keine Maßnahmen ergreift, bleibt 
es bei der derzeitigen Rechtslage.
 

 
 Sebastian Kofler  
kofler@lbbbayern.de
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Midijob
neue gleitzonenregelungen ab 1. Juli 2019
 
Ein Midijob ist ein Beschäftigungsverhältnis mit einem regelmäßigen Einkommen zwischen derzeit 450,01 Euro und 850,00 
Euro pro Monat – der sogenannten Gleitzone. Anders als bei geringfügiger Beschäftigung ist der Arbeitnehmer mit Midi-
job nicht von Sozialversicherungsbeiträgen befreit. Er zahlt reduzierte Beiträge, die prozentual nach dem Einkommen ge-
staffelt sind und die derzeit bei 850,00 Euro die volle Höhe erreichen. zum 1. Juli wird die Gleitzone erweitert und es gibt 
eine Anpassung der Rentenansprüche.
 
neuer Übergangsbereich

Aus der Gleitzone wird begrifflich ab 
dem 1. Juli 2019 der Übergangsbereich. 
Dieser wird zudem von 850,00 Euro auf 
1.300,00 Euro erweitert. Innerhalb dieses 
neuen Übergangsbereichs werden gerin
gere Sozialabgaben fällig, da die So
zialabgaben für die Arbeitnehmer, wie 
schon bisher beim Midijob, aus einer er
mäßigten Bemessungsgrundlage berech
net werden und die volle Höhe nun erst 
ab 1.300 Euro Einkommen erreicht wird. 
Für Arbeitgeber ändert sich mit den Neu
regelungen für den Midijob mit Blick auf 
die Beitragspflicht nichts. Der Arbeitge
beranteil bleibt unverändert und ist wei

terhin auch im Übergangsbereich in vol
ler Höhe abzuführen.

Rentennachteile werden ausgeglichen

Midijobber erwerben derzeit geringere 
Rentenleistungen, weil Rentenversiche
rungsbeiträge nicht vom tatsächlichen 
 Arbeitsentgelt, sondern von dem fiktiv re
duzierten, beitragspflichtigen Entgelt ge
zahlt werden. Auch hier ergeben sich ab 
1. Juli 2019 Änderungen. 

Ab diesem Zeitpunkt werden die Renten
ansprüche so berechnet, als hätte der 
 Midijobber den vollen Arbeitnehmeran
teil der Rentenbeiträge aus dem tatsäch

lichen Einkomme eingezahlt. Der Arbeit
nehmer hat im neuen Übergangsbereich 
damit keine rentenrechtlichen Verluste 
mehr.
 
Durch diese Gesetzesänderung sollen 
insbesondere Geringverdiener und Teil
zeitarbeitskräfte, die im Rahmen des 
Übergangsbereichs verdienen, unterstützt 
werden.
 
 

 
 Sebastian Kofler  
kofler@lbbbayern.de
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kfW-programm
neue förderbedingungen beim zuschuss für den einbruchschutz
zum 1. April 2019 hat die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ihre Förderbedingungen zum Einbruchschutz im Programm 
„Einbruchschutz – Investitionszuschuss“ (455-E) angepasst. Das Merkblatt zu den förderfähigen Einbruchschutzmaßnahmen 
und die dazugehörige Anlage der Technischen Mindestanforderungen wurden überarbeitet.

elektronische Rechnungen
neue Version des zugfeRD-formats
Die neue Version 2.0 erfüllt alle Anforderungen der EU-Richtlinie und wird auch im Rechnungsaustausch mit dem Bund 
 akzeptiert.

WiRtScHaft

Künftig werden auch Gefahrenwarnan 
lagen und Sicherheitstechnik in Smart 
HomeAnwendungen mit Einbruchmelde
funktion bezuschusst. Außerdem müssen 
die Arbeiten zum Einbruchschutz von ei
nem Fachunternehmen ausgeführt wer
den. Materialkosten bei Eigenleistungen 
werden nicht mehr anerkannt.

Im Rahmen des Zuschussprogramms er
halten alle, die den Einbruchschutz in 
Wohnungen und Häusern verbessern, ei
nen Zuschuss in Höhe von zehn bis zwan
zig Prozent der förderfähigen Investi
tionskosten:

■  Bei Investitionen zwischen 500 Euro 
und 1.000 Euro können pro Antrag 
Zuschüsse in Höhe von 100 Euro bis 
200 Euro gewährt werden.

■  Übersteigen die förderfähigen Investi
tionskosten 1.000 Euro, fördert die 
KfW die ersten 1.000 Euro mit zwan
zig Prozent und die restlichen Investi
tionskosten mit zehn Prozent.

Maximal sind Investitionen in Höhe von 
15.000 Euro förderfähig, und zwar mit 
Zuschüssen von maximal 1.600 Euro. 

Die Zuschüsse können vom Eigentümer 
oder auch vom Mieter beantragt werden. 

Um die Förderung in Anspruch nehmen 
zu können, muss der Antrag vor Umbau
beginn im KfWZuschussportal gestellt 
werden

fachunternehmerbestätigung

Zum Nachweis der Einhaltung der Tech
nischen Mindestanforderungen sieht die 
KfW seit dem 1. April eine Fachunterneh
merbestätigung vor. 

Diese kann sich der Zuschussempfänger 
zu Dokumentationszwecken vom Fach
unternehmer ausstellen lassen. Die Be
stätigung ist für die Antragsstellung zwar 
nicht zwingend erforderlich, gibt aber 
 Sicherheit, dass alle Anforderungen tat
sächlich eingehalten wurden.

 Auf www.lbbbayern.de finden 
Sie unter der QuickLinkNummer 
143500000

  
 ■  KFWSteckbrief   

Einbruchschutz 455

 ■  KfW Merkblatt  
Einbruchschutz 455

 ■  KfW Anlage technische   
Mindestanforderungen

 

 Alexander Spickenreuther  
spickenreuther@lbbbayern.de
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Wir berichteten zuletzt mehrfach im 
BLICKPUNKT BAU über das ZUGFeRD
Format und über die Pflicht zur Stellung 
elektronischer Rechnungen an den Bund 
sowie über die neue Zentrale Rech
nungseingangsplattform des Bundes. 
Das bereits 2014 in der Version 1.0 ent
wickelte ZUGFeRDFormat wurde nun 

nach den Vorgaben der EU Richtline 
2014/55/EU zum Austausch elektroni
scher Rechnungsdaten und der Europäi
schen Norm für elektronische Rechnun
gen weiterentwickelt und am 11. März 
2019 als „ZUGFeRD 2.0“ veröffentlicht. 
Dieses Format ist für den Rechnungsaus
tausch zwischen Unternehmen, der öf

fentlichen Verwaltung und Verbrauchern 
geeignet.

ZUGFeRD 2.0 wurde in enger Abstim
mung mit dem französischen Standard 
entwickelt, ist mit diesem technisch iden
tisch und verfolgt damit auch die Stan
dardisierungsziele auf europäischer Ebe



ne. Das hybride Rechnungsformat be 
inhaltet neben einem Bild der Rechnung 
(PDF) auch die strukturierten Rechnungs
daten (XML), so dass die Rechnungsdaten 
vom Empfänger mit dem Auge gelesen 
aber auch maschinell in die Buchhaltung 
eingelesen und weiterverarbeitet werden 
können. Aus diesem Grund ist gerade die
ses Format für kleine und große Unterneh
men gleichermaßen geeignet.

In das neue Format 2.0 wurde unter an
derem auch ein Feld für die LeitwegID 
implementiert, die im Rechnungsdaten
austausch mit dem Bund zwingend erfor
derlich ist. Außerdem gewährleistet die 
Einbettung eines extern generierten XML
Codes in das bildhafte PDFDokument, 
dass es sich bei Bild und XMLDaten um 
identische Mehrstücke derselben Rech
nung handelt. Dies ist aus umsatzsteuerli
chen Gründen wichtig.

Ein kostenfreier Download von ZUG
FeRD 2.0 ist unter Angabe der Kontakt
daten möglich über den Link https://www.
ferdnet.de/zugferd/zugferd2.0/index.
html

Mit dem Download erhalten Sie die fol
genden Dokumente:

■  ZUGFeRD 2.0 Spezifikation

■  ZUGFeRD 2.0 Spezifikation   
Technischer Anhang

■  Schemadateien

■  Musterrechnungen zu den Profilen   
BASIC, EN16931 und EXTENDED

■  Ergebnis der   
externen Kommentierung   
vom November 2018

 Auftragnehmer des Bundes sind 
ab November 2020 verpflichtet, 
ihre Rechnungen elektronisch über 
die ZRE (zentrale Rechnungsein
gangsplattform) an den Bund zu 
schicken. Zugelassen sind euro
paweit alle Formate, die die EN 
16931 erfüllen. Dies gilt z.B. für 
das ZUGFeRDFormat und das 
XRechnungsfomat. Der Bund favo
risiert allerdings das XRechnungs
format, das nur die XMLDaten, 
aber kein Bild (PDF) enthält.

 Alexander Spickenreuther  
spickenreuther@lbbbayern.de
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 Wir siCHern iHnen sCHOn JetZt die BeitrÄge 2020  
FÜr neuZulassungen iM JaHr 2019!

til sCHWeiger in

auF deM HigHWay 
ist die FlOtte lOs

Mit der VHV Flottenversicherung ist jedes Fahrzeug ihres unternehmens perfekt versichert; 
individuell, kosteneffizient und ohne großen administrativen Aufwand. Die Flotte-gARAnt 

BAupRoteCt bietet zudem exklusive Vorteile für Bau-Verbandsmitglieder.  
Mehr informationen erhalten sie von ihren VHV gebietsdirektionen: München,  

paul-Heyse-str. 38, tel.: 089.532 99-264 / nürnberg, Fürther str. 9, tel.: 0911.926 85-12 / 
passau, dr.-emil-Brichta-str. 9, tel.: 0851.988 48-10 oder unter  

www.vhv-bauexperten.de



tax compliance-Broschüre
Die Bundessteuerberaterkammer und der zentralverband des Deutschen Handwerks haben eine Broschüre erarbeitet, die 
Handwerker und Steuerberater dazu aufruft, den Dialog zu suchen, damit die Betriebe eine maßgeschneiderte Unter- 
stützung bei dem Thema Tax Compliance bekommen.

gehaltsgebundene kosten
zuschlagsätze ab 1. Juni 2019
Für die Kalkulation der gehaltsgebundenen Kosten stellen wir Ihnen Musterberechnungen zur Verfügung.

Ein relativ neues Thema, dem sich auch 
baugewerbliche Betriebe nicht verschlie
ßen können, ist die sogenannte Tax Com
pliance. Unter Compliance ist die Einhal
tung von steuerrechtlichen Regeln zu 
verstehen. 

Da Fehler von der Finanzverwaltung im
mer kritischer gesehen und zuweilen so
gar unter den Verdacht bewusster Ma
nipulationen gestellt werden, geht es 
darum, die Einhaltung gesetzlicher Be
stimmungen, unternehmensinterner Ab
läufe und freiwilliger Kodizes zu doku
mentieren. Dies kann im Streitfall dazu 
beitragen, diesen Verdacht zu entkräften.

Soweit es sich bei den für die Ermittlung 
verwendeten Werte nicht um gesetzliche 
oder tarifliche Vorgaben handelte, lagen 
den Berechnungen Durchschnittswerte 
zugrunde, die an regionale und firmenin
dividuelle Gegebenheiten anzupassen 
sind.

Der Zuschlagsatz für die gehaltsgebun
denen Kosten wird immer dann benötigt, 
wenn für die Arbeit von Bauleitern, Polie

Steuerberater übernehmen für die meis
ten Betriebe die Leistungen im Bereich 
Rechnungswesen, Finanz und Lohnbuch
führung sowie der Erstellung von Jahres
abschlüssen und Steuererklärungen. Dar
über hinaus können sie aber Betrieben 
auch dabei helfen, ein innerbetriebliches 
Kontrollsystem für Zwecke der Tax Com
pliance einzurichten oder auch selber 
Aufgaben aus diesem Bereich für die Be
triebe übernehmen. Es kommt darauf an, 
die gegenseitige Aufgabenverteilung ge
nau abzusprechen. Gleichzeitig bietet 
dies die Chance, unternehmensinterne 
Verwaltungsabläufe zu optimieren und 
die Unternehmen für die künftigen Her

ren oder Angestellten die Kosten pro 
Stunde, Tag oder Monat berechnet wer
den sollen. Das ist z.B. der Fall bei der

■  Abrechnung nach Stundenaufwand 
für Bauleiter, Poliere oder Angestellte 
(„Preis einer Polierstunde“);

■  Kalkulation, wenn in die Mittellohn
berechnung Poliere und/oder Ange
stellte einbezogen werden („Kosten 

ausforderungen der Digitalisierung – 
auch im Bereich des Steuerrechts – vor
zubereiten.

 Die Broschüre können Sie auf  
www.lbbbayern.de unter der 
QuickLinkNr. 143600000 ab
rufen.

 

 Alexander Spickenreuther  
spickenreuther@lbbbayern.de

 

eines Poliers pro geleisteter Arbeits
stunde“);

■  Kalkulation von Polier oder Bauleiter
kosten als Teil der Baustellengemein
kosten („Höhe der Baustellengemein
kosten bei 5monatiger Bauzeit“).

 Ein Merkblatt für die Berechnung 
der gehaltsgebundenen Kosten 
auf Basis Tarif Gruppe A VIII zum 
Stichtag 1. Juni 2019 finden Sie 
auf unserer Homepage www.lbb
bayern.de.

 Alexander Spickenreuther  
spickenreuther@lbbbayern.de
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Zum 1. Juni 2019 ergeben sich für die alten Bundesländer die folgenden Werte.

  GEHALTSzUSATzKOSTEN IN PROzENT

 Poliere auf die Poliere auf die 
 tatsächliche  aufsichtsführende 

Angestellte
 

 Arbeitszeit Arbeitszeit  
 (Zimmerer) (Zimmerer) 

 70,70 (73,96) 74,68 (78,02) 63,31



nachwuchsförderung
Das BauSquad auf Messebesuch
 
Für reichlich gute Laune und neue Fans sorgten unsere Azubis vom Bausquad auf der Ausbildungsmesse Marktoberdorf.

BeRufSBilDung

Normalerweise kennen wir die Azubis 
vom BauSquad aus den sozialen Me 
dien, wo sie Begeisterung für ihre jewei 
ligen BauAusbildungen verbreiten. Ganz 
analog unterwegs waren die Jungs am  
17. Mai auf der Ausbildungsmesse Markt 
oberdorf. Dort nutzten sie den Publikums 
andrang, um hautnah mit Schülern und 
 Interessierten in Kontakt zu treten.
 
Die Ausbildungsmesse war sehr gut be
sucht. An mehr als 50 Ausstellerständen 
informierten sich junge Menschen über 
ihre Ausbildungsmöglichkeiten. Für Jan, 
Alen und Patrick vom Bausquad eine 
 ideale Gelegenheit, auf ihren Instagram 
Kanal sowie auf die Website mit der 

 dazugehörigen Stellenbörse aufmerk 
sam zu machen. Das ungewohnte Bad  
in der Menge machte offenbar nicht nur 
den Jungs Spaß, sondern ebenso den 
 an wesenden Schülern. Diese konnten ihre 
Fragen zur Berufswahl loswerden und 
 erfuhren viel spannendes zum Ausbil
dungsalltag auf dem Bau und zwar aus 
erster Hand und altersgerechter Perspek
tive. 

Mit ihrem authentischen Auftritt und viel 
Humor waren die AzubiBotschafter eine 
wertvolle Ergänzung am Baugewerbe
stand, der von Christoph Hitzelberger 
von der Bauinnung FüssenMarktober
dorf betreut wurde.
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 Stellen Sie jetzt kostenlos ihre 
Ausbildungsstellen ein! Eine An
leitung dazu finden Sie auf un 
serer Website unter der Quick
LinkNummer 144100000.  
Sie erreichen die BauSquad
Web seite über die Domains  
www.bausquad.de oder unter 
www.bauberufe.bayern. 

 Dr. Daniel Bambach  
bambach@lbbbayern.de
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entwurf für Broschüre Rohbauausführungsdetails-einfamilienhäuser
Die im Entwurf vorliegende 70-seitige Broschüre „Rohbauausführungsdetails für den Wohnungsbau im Baugewerbe  
–  Einfamilienhäuser“ steht allen unseren Mitgliedsbetrieben und der Fachöffentlichkeit bis zum 19. Juli 2019 zur  
Kenntnis nahme und Prüfung zur Verfügung. Änderungs- und Ergänzungsvorschläge können bis zu diesem Termin an  
bautechnik@lbb-bayern.de unterbreitet werden.

tecHnik

Zusammen mit dem Verein zur Qualitäts
Controlle am Bau e.V. (VQC) haben wir 
es uns zur Aufgabe gemacht, Standard
konstruktionen im modernen Wohnungs
bau ausführlich und sicher anwendbar zu 
beschreiben. Als erster Schritt wird die 
70seitige Broschüre „Rohbauausfüh
rungsdetails für den Wohnungsbau im 
Baugewerbe – Einfamilienhäuser“ als 
Entwurf veröffentlicht. Die dargestellten 
Detaillösungen sind beispielgebend und 

können zukünftig in individuell geplanten 
Bauprojekten unter den gleichen be
schriebenen Randbedingungen verwen
det werden. Sie entsprechen den aner
kannten Regeln der Technik und werden 
diesbezüglich vom TÜV Süd geprüft. 
Nach Bearbeitung der Änderungs und 
Ergänzungsvorschläge wird das Werk 
vom TÜV Süd geprüft und kann dann 
nach Veröffentlichung rechtssicher ver
wendet werden.

 Die Broschüre finden Sie auf 
www.lbbbayern.de unter Quick
LinkNr. 143700000.

 Olaf Techmer  
techmer@lbbbayern.de

Bundesumweltministerium veröffentlicht Radonmaßnahmeplan
zur Verbesserung des Schutzes vor dem radioaktiven Edelgas Radon hat das Bundesumweltministerium einen Maßnahmen-
plan veröffentlicht.

Wie bereits in BLICKPUNKT BAU 09/2017 
auf Seite 24 berichtet, ist Radon ein na
türlich vorkommendes radioaktives Edel
gas. Es ist geruch, geschmack und farb
los. Es kann aus dem Boden entweichen 
und sich in der Raumluft von Gebäuden 
anreichern. 

Der Zerfall von Radon und von seinen 
Zerfallsprodukten in der Lunge ist nach 
dem Tabakrauchen die zweithäufigste 
Ursache für Lungenkrebs in Deutschland. 

Der nun veröffentlichte Radonmaßnahme
plan soll über die geplanten Maßnahmen 
von Bund und Ländern zum Schutz vor 
Radon in Gebäuden in Deutschland in
formieren.

Grundlage des Radonmaßnahmenplans 
sind Vorschriften des Strahlenschutz
rechts. Nach dem Strahlenschutzgesetz 
hat derjenige, der ein Gebäude mit Auf
enthaltsräumen oder Arbeitsplätzen er
richtet, geeignete Maßnahmen zu treffen, 
um den Zutritt von Radon aus dem Bau
grund zu verhindern oder erheblich zu 

erschweren. Besonders in stark belasteten 
Gebieten ist daher bereits bei der Pla
nung darauf zu achten, dass Maßnah
men zum Schutz vor Radon mit einge
plant werden. Andernfalls besteht die 
Gefahr, dass ein mangelhaftes Gebäude 
errichtet wird.

 Im Radonhandbuch Deutschland 
– eine Praxisbroschüre des Bun
desamts für Strahlenschutz – wer
den bauliche Maßnahmen zum 
Schutz vor Radon praxisnah und 
leicht verständlich beschrieben. 
Das Handbuch kann abgerufen 
werden unter www.lbbbayern.de, 
QuickLinkNr. 143800000.

 

 Olaf Techmer  
techmer@lbbbayern.de
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neue Wu-Richtlinie im zDB-normenportal
Die Richtlinie Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton (WU-Richtlinie) des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton (DAfStb) 
wurde bereits Ende 2017 aktualisiert und steht nun auch im zDB-Normenportal zur Verfügung. 

 Die Jahresnutzungsgebühr beträgt aktuell 166,39 Euro netto. Mitgliedsbetriebe 
können sich das Anmeldeformular unter www.lbbbayern.de unter der Quick
LinkNr. 143900000 herunterladen. 

 Olaf Techmer  
techmer@lbbbayern.de

Die Bayerische BauAkademie 
Ihr starker Partner für Fort- und Weiterbildung im Baugewerbe

  Wir bringen Digitalisierung in Bauunternehmen
  Vorarbeiter und Werkpolierlehrgänge
  Meisterkurse Fliese, Estrich, WKS
  Kran- und Baggerführer
  ÜLU Wahlpflicht Maschinentechnik

... und viele mehr

Jetzt informieren unter www.baybauakad.de Wir bauen auf
Bildung.

BLICKPUNKT BAU (1/2 Seite)
Anzeigengröße = 184 mm breit x 127 mm hoch
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Bayerisches Bauministerium macht tl-gestein – StB 04/18 bekannt
 
Das Bayerische Bauministerium hat die Technischen Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im Straßenbau, Ausgabe 
2004, Fassung 2018, TL Gestein-StB 04/18 am 18. März 2019 bekannt gemacht.
 

facHgRuppen

In der Neuauflage wurden folgende we
sentliche Anpassungen vorgenommen:

■  Erweiterung des Geltungsbereiches 
der TL GesteinStB um den Bereich 
der Asphaltbauweisen für die bauli
che Erhaltung.

■  Einführung weiterführender nationaler 
nichtnormativer Bezeichnungen für 
grobe und feine Gesteinskörnungen.

■  Darstellung der allgemeinen Anfor 
derungen an die Korngrößenvertei
lung nach Tabelle 2 über den Sieb
durchgang im Einklang mit der Dar 
stellungsweise der europäischen Nor
men.

■  Eindeutige Zuweisung der Kategorien 
zu den jeweiligen europäischen Nor
men.

■  Berücksichtigung der Anforderungen 
der DIN 1045, Anhang U.

■  Aufnahme der in Deutschland ge

bräuchlichen Kategorien für den Wi
derstand gegen Polieren (Tabelle 14).

■  Berücksichtigung der Maßgaben der 
Verordnung EU Nr. 305/2011 (EU
Bauproduktenverordnung) hinsichtlich 
des Konformitätsnachweises, der Leis
tungserklärung und der CEKenn
zeichnung.

■  Abstimmung der Anhänge F, F1 und 
G mit den Anforderungen der TL As
phalt – StB, ZTV BAStB und TL Be
tonStB.

■  Anpassung der stofflichen Zusammen
setzung von RCBaustoffen.

anwendung

Die TL GesteinStB 04, Fassung 2018, 
sind ab 1. Mai 2019 bei Straßenbaumaß
nahmen im Zuge der Bundesfernstraßen, 
der Staatsstraßen und der von den staat
lichen Bauämtern betreuten Kreisstraßen 
mit zusätzlichen Festlegungen des Baye
rischen Bauministeriums, den Bauverträ

gen als Vertragsbestandteil zugrunde zu 
legen. Für Baumaßnahmen im Zuständig
keitsbereich der Landkreise, Städte und 
Gemeinden, wird diese zur Anwendung 
empfohlen.
 
Die Einführungsbekanntmachung der TL 
GesteinStB 04/18 aus dem Bayeri 
schen Ministerialblatt 2019, Nr. 115 vom  
3. April 2019, kann auf der Verkündungs
plattform der Bayerischen Staatsregie
rung  unter www.verkuendungbayern.de 
herunter geladen werden.

 Bezugsmöglichkeit:   
Die TL GesteinStB 04,   
Fassung 2018 können unter  
der FGSVNummer 613  
unter www.fgsvverlag.de   
bestellt werden.

 
 

 Holger Seit  
seit@lbbbayern.de
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HocHBau

initiative pro Mauerwerk in neuem gewand
Unsere Fachgruppe Hoch- und Massivbau ist seit vielen Jahren Premiumpartner der Initiative Pro Mauerwerk, die Informa-
tionsmaterial rund ums Mauerwerk für Verbraucher, Politik und Verwaltung zur Verfügung stellt. Jetzt hat sie sich inhaltlich 
und hinsichtlich ihrer zielgruppe neu aufgestellt und mit der Wort-Bild-Marke „MauerWerk“, einen neuen Auftritt bekom-
men.

Die Initiative trat bislang mit der Dach
marke „Massiv mein Haus aus Mauer
werk“ auf und hatte bislang vor allem 
Image und Marketingbroschüren für 
„Häuslebauer“ bereitgehalten. 

Dazu berichteten wir zuletzt im BLICK
PUNKT BAU 04/2016.

Der Slogan „Massiv bauen – besser 
 leben“ wurde beibehalten. 

Über Einfamilienhäuser hinaus wird nun 
für Mauerwerk im gesamten Hochbau 
geworben. 

Die Informationsmaterialien werden ziel
gruppengerecht aufbereitet. 

Der Auftritt im neuen Design ist modern, 
frisch und an die aktuellsten Themen der 
konjunkturellen und politischen Entwick
lung in unserem Land angepasst. Die Mit
gliedsbetriebe der Bayerischen Bauin
nungen können in vollem Umfang daran 
partizipieren.

Im Rahmen unserer bestehenden Pre
miumpartnerschaft haben Sie Zugriff auf 
 alle neuen Druckerzeugnisse und Bro
schüren. 

 Ein Bestellformular für die neuen 
Infobroschüren liegt dieser BLICK
PUNKT BAU Ausgabe bei. Die 
Broschüren können auch als PDF 
unter QuickLinkNr. 144000000 
eingesehen und  heruntergeladen 
werden. Ein Bestellformular liegt 
dieser Ausgabe bei.

 
 

 Olaf Techmer  
techmer@lbbbayern.de

Verwertung von epS-verfüllten ziegeln
 
Mauerziegel mit Füllungen können häufig nur auf Deponien beseitigt werden, wenn sie als Abfall anfallen. Erste Hersteller 
bieten nun die Wiederverwertung von EPS-verfüllten ziegeln an.
 
Mauerziegel mit EPSFüllung sind hoch
wärmedämmend und häufig schallschutz
technisch optimiert. Ein Problem ist 
 bislang häufig die Entsorgung von Zie
gelresten beim Bau oder Rückbau. Mit ei
ner neuen Recyclinganlage für EPSver
füllte Ziegel bietet die Ziegelsysteme 
 Michael Kellerer GmbH & Co. KG aus 
Oberweikertshofen nunmehr die Rück
nahme und sortenreine Trennung bis zur 
Aufbereitung und Wiederverwertung der 
so gewonnen Rohstoffe an.
 
Dem verarbeitenden Bauunternehmen 
werden auf Wunsch spezielle Bigpacks 
zum Sammeln der Schnittabfälle von 
EPSverfüllten Ziegeln von der Firma 
ZMK zur Verfügung gestellt. Beim Be
liefern beziehungsweise beim Räumen 
der Baustelle werden die Bigpacks in das 
ZMKWerk zurücktransportiert. Auch bei 
einem späteren Rückbau können die 

Wandbruchstücke in geschlossenen Con
tainern abtransportiert werden. In der 
von ZMK entwickelten Recyclinganlage 
werden die Schnittabfälle durch einen 
Brecher auf ein Maß < 4 gebrochen und 
somit Ziegel und Dämmstoffmaterial ge
trennt. Das Material fällt vom Brecher  
aus in ein Wasserbad. Der leichte EPS
Dämmstoff schwimmt auf, das schwerere 
Ziegelmaterial sackt ab. Ziegel und 
Dämmmaterial können nun sortenrein 
über ein Siebband bzw. Förderband ab
geschöpft werden.
 
Der durch die Trennung gewonnene 
Dämmstoff wird getrocknet und zu hun
dert Prozent als Dämmstoff wieder in den 
hochwärmedämmenden EPSverfüllten 
Ziegeln von ZMK verwendet. Der Anteil 
des recycelten Dämmstoffes liegt bereits 
heute nach Angaben der Firma bei bis zu 
zehn Prozent. Der reine Ziegelbruch wird 

nicht deponiert sondern kann zum Bei
spiel als Pflanzgranulat oder Tennissand 
weiterverarbeitet werden.
 
Weitere Informationen: 
www.kellererziegel.de

 

 praktischer Hinweis:   
Wir empfehlen, bei Ihrem Ziegel
hersteller – auch im Interesse des 
Bauherren – bereits bei Kauf nach 
der möglichen Wiederverwen
dung bzw. Verwertung zu Fragen.

 
 

 Holger Seit  
seit@lbbbayern.de
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Großer Komfort,
   geringe Kosten.

Häuser mit Zukunft, wertbeständig, sicher 
und behaglich. Massiv gebaut mit energie-
effizienter Gebäudehülle und exzellentem 
Schall- und Brandschutz.

Effizienzhaus 40 Plus

UNIKA Kalksandsteinwerke Südbayern
GmbH & Co. KG
Forststraße 19-21
86316 Friedberg-Derching
Telefon (0821) 78078-0
Telefax (0821) 78078-50

Mauerwerk
Natürlich. Wirtschaftlich. Sicher.www.unika-suedbayern.de

Stuck-putz-tRockenBau

planung, zubereitung und ausführung von innen- und außenputzen
normenhandbuch in zweiter, aktualisierter auflage
Das Normenhandbuch enthält die DIN EN 13914, Teile 1 und 2 vom September 2016 und die DIN 18550, Teile 1 und 2 
vom Januar 2018 als verwobendes Dokument.

Das Handbuch wurde mit Unterstützung 
des Bundesverbandes Ausbau und Fassa
de im ZDB, des Bundesverbandes Farbe 
Gestaltung Bautenschutz, des Verbandes 
für Dämmsysteme, Putz und Mörtel und 
des Verbandes der Deutschen Lack und 
Druckfarbenindustrie erarbeitet. Es enthält 
fortlaufend den Text der europäischen 
Grundnorm DIN EN 13914 sowie die je
weiligen nationalen Ergänzungen aus der 
DIN 18550 in vollem Wortlaut, grau un
terlegt. Damit wird der Inhalt der beiden 
Normen in einen zusammenhängenden 
und gut lesbaren Kontext gebracht.

 Das Normenhandbuch ist im  
Beuth Verlag zum Preis  
von jeweils 74,– €  
unter ISBN 9783410291589 
sowie als EBook  
unter ISBN 9783410291558 
erhältlich.

 

 Olaf Techmer  
techmer@lbbbayern.de

 



Schienengipfel des BMVi
Vorstellung der ersten ergebnisse des zukunftsbündnis Schiene in Berlin
 
Am 7. Mai 2019 wurden die ersten Ergebnisse des sogenannten zukunftsbündnisses Schiene auf dem Schienengipfel  
in  Berlin vorgestellt. ziel ist dabei der Abschluss eines Schienenpakts bis 2022.

leitgedanken und Randbedingungen

Der Schienenpakt legte fünf Zielsetzun 
gen fest, die in den Arbeitsgruppen des Zu 
kunftsbündnisses Schiene näher konkre
tisiert werden. Dazu zählen im Einzelnen:

1.  DeutschlandTakt einführen  
(Pünktlichere Bahn)

2  Kapazitäten ausbauen  
(Zuverlässigere Bahn)

3.  Wettbewerbsfähigkeit der Schiene 
stärken (Flexiblere Bahn)

4.  Lärmemissionen senken  
(Leisere Bahn)

5.  Innovationen fördern  
(Innovative Bahn)

Eine zusätzliche Arbeitsgruppe beschäf
tigt sich mit dem übergreifenden Thema 
des Fachkräftebedarfs im Schienensektor.
 
Die für die Bauwirtschaft relevantesten 
Ergebnisse sind:

kernelement Deutschland-takt

Anders als in der Vergangenheit richtet 
sich die Planung des Schienenverkehrs 
und der Schieneninfrastruktur der Zukunft 
wesentlich am gewünschten Fahrplan 
 beziehungsweise dem sogenannten 
DeutschlandTakt aus. 

Mit dem DeutschlandTakt wird ein neu
es, transparentes Prinzip des Ausbau 
und Kapazitätsmanagements für das 
Schienennetz eta bliert. Neben einer vor
sorgenden Instandhaltung der Infrastruk
tur soll ins besondere die Beseitigung der 
bestehenden Engpässe im Netz und der 
Ausbau der Bahnknoten verwirklicht wer
den. Federführend für die schrittweise 
und zielgerichtete Umsetzung der für den 
DeutschlandTakt notwendigen Infra
strukturmaßnahmen soll der Bund sein.

kapazitätsausbau

Vorrangig wird eine deutliche Kapazi
tätsausweitung auf Korridoren und in 
Knoten als dringend erforderlich angese
hen. Das Bündnis empfiehlt neben der 
vollständigen Finanzierung der prioritä
ren Maßnahmen die Fortsetzung des be
gonnenen Investitionshochlaufs und eine 
dauerhafte Erhöhung der Bedarfsplan
mittel um mittelfristig über 3 Mrd. Euro. 
Ausdrücklich wird dort die Einrichtung 
 einer längerfristigen und verbindlichen 
Finanzierungsgrundlage empfohlen, um 
den Risiken einer diskon tinuierlichen Aus
gabenpolitik vorzubeugen und bei den 
zentralen Akteuren, namentlich auch dem 
Bahnbau, die Bereitschaft für den benö
tigten signifikanten Kapazitätsaufbau zu 
schaffen.

Digitalisierung des Schienennetzes

Neben dem klassischen Infrastrukturaus
bau werden die Potentiale bei der Kapa
zitätserhöhung durch die Digitalisierung 
des Schienennetzes aufgezeigt. 

Dazu zählen die Digitalisierung der Leit 
und Sicherungstechnik (LST) sowie die 
Einrichtung der Digitalen Stellwerke 
(DSTW), welche die Grundlage für eine 
Automatisierung des Betriebs mit zahlrei
chen Vorteilen bei den Netzkapazitäten 
bilden. Auch hierbei empfiehlt das Bünd
nis an erster Stelle eine überjährig ver
lässliche Finanzierungsgrundlage durch 
die öffentliche Hand, um den auch dafür 
notwendigen Kapazitätsaufbau auf Sei
ten der beteiligten Akteure, insbesondere 
des Bahnbaus, zu ermöglichen.

Senkung der lärmemissionen

Nach Ansicht des Bündnisses ist der ent
stehende Baustellenlärm bei der Planung 

und in der Ausführung zu berücksichti
gen, um die Lärmbelästigungen bei Bau
maßnahmen an der Schieneninfrastruktur 
(vor allem in dicht besiedelten Gebieten) 
zu reduzieren. 

Ebenso ist die Entwicklung geräuschar
mer neuer Maschinen und Verfahren er
forderlich. Die Regelbauzeit soll auf den 
Zeitraum tagsüber nach der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift (AVV) Baulärm von 
Montag bis Freitag angestrebt werden.

fachkräfte

Die Vertreter des Bündnisses messen einer 
von der Bundesregierung unterstützten 
Imagekampagne für die Branche große 
Bedeutung bei. Mit Blick auf die Zukunft 
und die Attraktivität des Schienensektors 
wird u.a. empfohlen, die zentralen Hand
lungsfelder und konkrete Maßnahmen 
weiterzuentwickeln.

Bewertung

Der ZDB wertet die vorgestellten ersten 
Ergebnisse des Zukunftsbündnisses Schie
ne als Paradigmenwechsel bei der Bahn
politik und dem Ausbau des Schienenver
kehrs bzw. seiner Infrastruktur. 

Das umfassende Spektrum der Zielset
zungen für einen gemeinsamen Master
plan Schienenverkehr mit dem Ergebnis 
eines Schienenpakts lassen eine nachhal
tige Stärkung und Neuaufstellung des Ei
senbahnwesens in Deutschland möglich 
erscheinen.

 Holger Seit  
seit@lbbbayern.de
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iQ-Herbsttagung 2019 in Hersbruck
 
Für die IQ-Herbsttagung am 18. Und 19. Oktober 2019 haben wir uns etwas Besonderes ausgedacht. Der Auftaktvortrag 
mit anschließendem IQ-Abend wird in den heiligen Hallen von Europas größter, privater Oldtimersammlung in Hersbruck 
stattfinden (Dauphin Speed Event).

Nach dem Auftaktvortrag des hochka
rätigen Referenten und Bestsellerautors 
Jörg Mosler zum Thema „Die Fachkräfte
formel – Mitarbeitergewinnung für das 
digitale Handwerk“ findet eine Führung 
durch die legendäre Oldtimersammlung 
statt. 

Diese beinhaltet rund 160 Automobile 
und über 240 historische Motorräder. Si
cherlich ein einmaliges Erlebnis, auch 
wenn man kein ausgewiesener Auto 
bzw. Motorradfan ist. 

Am darauffolgenden Samstag findet die 
Mitgliederversammlung mit weiteren inte
ressanten Vorträgen und Referenten statt. 
Unter anderem spricht der Internet und 
Medienexperte der internationalen Poli

zeivereinigung (IPA) zum Thema: „Die 
menschliche Firewall und ihre Löcher – 
Die aktuellen Maschen der Hacker im 
 Bereich Cybercrime“. In seinem anschau
lichen Vortrag wird er dabei u. a. aufzei
gen, wie erschreckend leicht es ist, sich 
Zugang zu unserer digitalen Welt zu ver
schaffen.
 
Alle an der Qualitätsgemeinschaft IQ in
teressierten Betriebe haben die Möglich
keit der Teilnahme. Bitte wenden Sie sich 
hierzu an den unseren Ansprechpartner.
 
 

 Andreas Büschler 
bueschler@lbbbayern.de
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Bauen Mit iQ

finanzausstattung Deutsche Bahn ag 
Bund erhöht die Mittel und plant laufzeit über zehn Jahre
 
Mitte Mai haben sich die Bundesregierung und Koalitionsvertreter darauf verständigt, der Bahn deutlich mehr Geld zur 
Verfügung zu stellen.

erhöhung der finanzmittel

Die neue Leistungs und Finanzierungs
vereinbarung (LuFV) III sieht deutlich 
mehr Geld vom Bund vor. Danach sollen 
für die nächsten fünf Jahre die Bundesmit
tel von derzeit 3,5 Mrd. Euro um 1,15 
Mrd. Euro auf 4,65 Mrd. Euro jährlich er
höht werden.

Verlängerung der lufV iii

Geplant ist zudem, die Laufzeit der neu
en LuFV III ab 2020 auf zehn Jahre zu 
verlängern. Die ersten beiden LuFV liefen 
über je fünf Jahre und waren niedriger 
ausgestattet. So soll in den fünf folgen
den Jahren ab 2025 das jetzige Niveau 

um 2,1 Mrd. Euro auf 5,6 Mrd. Euro pro 
Jahr erhöht werden. Die Bahn erhielte 
danach insgesamt rund 52 Mrd. Euro für 
den Erhalt des bestehenden Schienennet
zes für einen Zeitraum von zehn Jahren. 
Mit ihren Eigenmitteln von noch einmal 
31 Mrd. Euro beliefe sich das Gesamtin
vestitionsvolumen bis 2029 auf rund 83 
Mrd. Euro.

Bewertung

Die Verstetigung der erhöhten Finanz
ausstattung auf zehn Jahre bietet deut 
lich bessere Rahmenbedingungen für  
die Bauwirtschaft, indem sie Anreize für 
langfristig angelegtes Wachstum und 
den Aufbau von Beschäftigten schafft. 

Die von der Bauwirtschaft geforderten 
Kapazitätssteigerungen erhalten mit den 
in Aussicht stehenden erhöhten und ver
bindlichen Finanzmitteln die notwendige 
Verlässlichkeit. 

Die nachhaltige Stärkung und Neuauf
stellung des Eisenbahnwesens in Deutsch
land scheint somit Fahrt aufzunehmen.

 Holger Seit  
seit@lbbbayern.de
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„Nach dem Besuch der IQSeminare mit ihren vielen hilfreichen Informationen, Anregungen und 
Checklisten, habe ich unsere innerbetrieblichen Prozesse und Arbeitsabläufe umstellen und optimie
ren können. Das hat enorm zur Effektivität und zum wirtschaftlichen Erfolg meines Baubetriebes bei
getragen.
 
Für mich persönlich war das eine sehr wichtige Erfahrung: die eigene Arbeitszeit von Montag bis 
Freitag so zu organisieren, dass man auch als Unternehmer ein freies Wochenende haben kann.
 
Ich bin der festen Meinung, dass das Praktizieren unserer IQPhilosophie gerade für junge (Nach
folge)Unternehmer einen großen Mehrwert darstellt.“

 
 
 

www.lbb-bayern.de

Mit unserem Newsletter  
immer auf dem neuesten Stand:
■   praxishilfen für den Baualltag
■   Rechts- und Steuertipps
■   unsere positionen in der Baupolitik
■   Download-optionen  

z. B. für Musterverträge
■   neue Videos und Bilder 

in unserer Mediathek

Schauen Sie in Ihr Postfach!

Bauen mit iQ-Mitglieder: o-ton interview

Dipl.-ing. (univ.) karl-Heinz kammerer
„Ich bin in einem kleinen Baugeschäft aufgewachsen und habe anschließend Architektur studiert. Nachdem ich 
weder eine Maurerlehre noch die Meisterschule besucht habe, musste ich mir die „Baupraxis“ in meiner Freizeit 
beziehungsweise in den vielen Schul und Semesterferien auf diversen Baustellen aneignen. Nach der Ge
schäftsübernahme von meinen Eltern habe ich die mir bekannten Strukturen und Betriebsabläufe natürlich über
nommen, da sich diese aus meiner damaligen Sicht bewährt hatten.“

  Bauen mit innungs-Qualität e.V.  
Bauen mit IQ ist eine Qualitätsgemeinschaft entwickelt von Unternehmern – für 
Unternehmer. Ziel ist es unter anderem durch die Optimierung der Betriebs 
abläufe Kosten zu sparen und die Qualität der Bauleistung kontinuierlich zu 
verbessern. ➞ Was dann ebenfalls wieder Kosten spart.  
Weitere Informationen zu Ihrem Weg zum Qualitätsbetrieb finden Sie unter: 
www.bauen-mit-iq.de

 Andreas Büschler  
bueschler@lbbbayern.de
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unser präsident Wolfgang Schubert-Raab würdigt ehrenamtsträger
Am Tag des Bayerischen Baugewerbes in Bad Aibling wurden zwei Unternehmerpersönlichkeiten für ihre besonderen 
 Verdienste um das Baugewerbe geehrt.

peRSönlicHeS

Die Silberne Verdienstmedaille  
des Bayerischen Baugewerbes

wurde verliehen an

Herrn Maurermeister Robert Daxeder

Herr Robert Daxeder ist seit 2003 Obermeister der Bauinnung 
Rosenheim. Zuvor war er von 1999 bis 2003 stellvertretender 
Obermeister. Herr Robert Daxeder ist seit vielen Jahren im aller
besten Sinne ein „Netzwerker“ für seine Bauinnung Rosenheim. 
Er greift wichtige Fachthemen auf, die seinen Mitgliedsunter
nehmen unter den Nägeln brennen. 

Dabei sucht er den Schulterschluss mit den Nachbarinnungen, 
mit der Regionalpolitik, mit unserem Verband und anderen Or
ganisationen. 

Vor allem die gute Ausbildung unseres gewerblichen Nach
wuchses ist Herrn Dax eder ein Herzensanliegen. Über viele Jah
re hat er im Prüfungsausschuss seiner Innung mitgewirkt. 

In unserer Verbandsorganisation hat Herr Daxeder im Jahr 
2014 die Funktion des Rechnungsprüfers unserer Verbände über
nommen.

Die Silberne Verdienstmedaille  
des Bayerischen Baugewerbes

wurde verliehen an 

Herrn Maurermeister Walter Graf

Herr Walter Graf war von 1992 bis 1998 Vorstandsmitglied der 
Bauinnung Neumarkt in der Oberpfalz. 20 Jahre lang, von 
1998 bis 2018, vertrat er als stellvertretender Obermeister sei
ner Innung die Interessen der Innungsbetriebe. 

Die Berufsausbildung lag ihm besonders am Herzen. So war 
Herr Graf von 1992 bis 2018 als Arbeitgebervertreter im Aus
schuss für Lehrlingsstreitigkeiten aktiv und wirkte über Jahr
zehnte im Prüfungsausschuss für die Maurer mit.

Auch im Berufsbildungsausschuss seiner Innung brachte er sich 
von 2003 bis 2018 ein. 

Herrn Walter Graf setzte sich auch immer sehr stark für fairen 
Wettbewerb und die Bekämpfung von Schwarzarbeit ein.

Wir gratulieren!
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VeRanStaltungen

 Weitere Informationen, Programm und Anmelde  
möglichkeiten finden Sie auf www.lbbbayern.de.

unternehmer-Motorradtour
Datum:  19. bis 21. Juli 2019
Ort:   Happinger Hof 

Happinger Straße 23 – 25
 83026 RosenheimHapping
Veranstalter:   Das Bayerische Baugewerbe 

Andreas Büschler 

Werkstein ’19 –  
fach- und Sachverständigenseminar
Datum:  12. und 13. September 2019
Ort:   Resort Mark Brandenburg/ 

S.I.B.N.H. GmbH 
An der Seepromenade 20 
16816 Neuruppin am See (bei Berlin)

Veranstalter:   Bundesfachgruppe  
Betonwerkstein, Fertigteile,  
Terrazzo und Naturstein im ZDB

gipfeltreffen des fachverbands  
fliesen und naturstein im zDB 
Datum:  4. und 5. Oktober 2019
Ort:  Iserlohn 
Veranstalter:   Fachverband Fliesen  

und Naturstein im ZDB  
und die SäurefliesnerVereinigung e. V.

Gastgeber:  SchlüterSystems KG in Iserlohn

iSo-treff: gemeinsame fachtagung  
der bayerischen und baden- 
württembergischen WkSB-isolierer
Datum:  17. bis 18. Oktober 2019
Ort:   Blaubeuren
Veranstalter:  Das Bayerische Baugewerbe 
 Anfragen an seit@lbbbayern.de

21. Sachverständigentage  
für das fliesenlegerhandwerk
Datum:  5. bis 6. November 2019
Ort:  Fulda
Veranstalter:   Fachverband Fliesen  

und Naturstein im ZDB

20. internationales Sachverständigen-
treffen für den fußboden
Datum:  8. bis 9. November 2019
Ort:  Schweinfurt
Veranstalter:   Institut für Baustoffprüfung und Fußboden

forschung Troisdorf und der ZDB

Winterseminar der  
süddeutschen estrichleger 
Datum:  23. bis 25. Januar 2020
Ort:  im Tannenhof in Weiler im Allgäu
Veranstalter:   Landesfachgruppe  

Estrich und Belag im LBB  
und Innung Estrich und Belag  
Württemberg

Wintertagung 2020  
in Saalbach 
Datum:  29. Januar bis 1. Februar 2020
Ort:  Hotel Saalbacher Hof  
 Dorfplatz 27 A 
 A5753 Saalbach
Veranstalter:  Das Bayerische Baugewerbe
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Dipl.-ing.(fH) Jürgen Rössner
landesgruppenleiter für „Bauen mit iQ“

Dipl.-ing.(fH) Jürgen Rössner 
1980   Abitur am Adam Kraft Gymnasium in Schwabach

1985    Abschluss im Fach Bauingenieurwesen  
an der Georg Simon Ohm Hochschule in Nürnberg

1985    Eintritt in das Familienunternehmen, die Leonhard Rössner Bau GmbH

1985    Gesellschaftender Geschäftsführer der Leonhard Rössner Bau GmbH

2005   Von der Handwerkskammer Mittelfranken öffentlich bestellter und 
vereidigter Sachverständiger für das Straßenbauerhandwerk 

2001    Vorsitzender des Vereins „BmIQ“ bzw.  
Landesfachgruppenleiter für „Bauen mit IQ“

3 fRagen an:

BLICKPUNKT BAU: Herr Rössner, Sie sind 
Mitbegründer von „Bauen mit Innungs
Qualität“. Was ist Ziel der Initiative und 
wie ist diese ursprünglich entstanden?

Jürgen Rössner: Am Anfang von IQ stand 
die Überlegung, dass wir eine passge
naue Qualitätsinitiative für die Unterneh
men des Bayerischen Baugewerbes brau
chen.  Denn gängige Normen wie zum 
Beispiel die ISO 9000 sind für unsere klei
nen und mittelständischen Betriebe schlicht 
zu aufwändig. Aus diesem Grund haben 
wir das Konzept für unser Qualitätssiegel 
selber entwickelt. So ist zunächst das IQ
Handbuch entstanden und daraus schließ
lich unser Leitfaden, mit dem sich die Qua
lität  eines Unternehmens messen lässt. 
Unabhängig von Größe und Organisa
tionsform des Betriebs wird sichtbar, bei 
welchen Prozessen und Arbeitsabläufen 
Defizite bestehen.
 

BLICKPUNKT BAU: Wie hat sich „Bauen 
mit Innungsqualität“ zur heutigen Fach
gruppe entwickelt und welche Rolle hatten 
Sie dabei?
 
Jürgen Rössner: Mit den ersten Zertifi
katen stellte sich für uns heraus, dass wir 
das IQZeichen schützen lassen mussten. 
Dafür haben wir den Verein „BmIQ“ ge
gründet und es als Vereinszeichen eintra
gen lassen. Und wie das mit Vereinen in 
Deutschland eben so ist, braucht man ne
ben einer Satzung einen Vorstand. So 
wurde ich zum Vorsitzenden. Um schließ
lich mehr Gewicht im Verband zu bekom
men, haben wir den Verein in den Status 
der Landesfachgruppe gehoben, die ich 
heute leite. Als übergreifende Fachgruppe 
mit Relevanz für alle Handwerksbereiche 
bietet diese Unterstützung bei der betrieb
lichen Organisation an. 
 
BLICKPUNKT BAU: Was zeichnet einen 
IQBetrieb aus und welche Vorteile sehen 
Sie für die IQMitgliedsunternehmen?
 
Jürgen Rössner: Essentiell für „Bauen mit 
IQ“ ist das Engagement der Unternehmen, 
sich stetig zu verbessern und weiterzu
entwickeln. Wir helfen dabei, potentielle 
Fehlstellen zu erkennen und zu beheben. 
Das beginnt mit einem Formular zur Selbst 
einschätzung, das Unternehmer auf unse
rer Homepage, www.innungsqualitaet.de 
ausfüllen können. Alle zwei Jahre stattfin
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dende Audits zeigen auf, welche Qualität 
das Unternehmen aktuell hat und welches 
Entwicklungspotential besteht.
 
Im betrieblichen Management hilft IQ bei 
Führungsentscheidungen. Wir zeigen auf, 
wie Material, Geräte, Personal effizient 
eingesetzt werden. Man lernt, dass das 
Billigste nicht unbedingt auch das Preis
werteste ist. Mehr Ausschuss und mehr 
 Ärger auf der Baustelle führen zu Kosten. 
Sind diese Zusammenhänge bekannt, kann 
viel vermieden werden. Die Umsetzung 
unseres Leitfadens führt zu niedrigeren 
Verwaltungskosten, niedrigeren Mängel 
und Ausschussquoten und damit zu einem 
insgesamt niedrigen Kostenniveau.
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bauen. Denn die Frage „Wie werde ich 
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wortet. Aber auch „alte Hasen“ der Bran
che profitieren vom IQLeitfaden. Sie blei
ben auf dem Laufenden und erhalten 
Gelegenheit, eingefahrene Prozesse und 
Strukturen zu überprüfen und gegebe
nenfalls zu verbessern, nach dem Motto: 
„Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der 
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ker, geordneter Betrieb mit effizienten 
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BLICKPUNKT BAU: Vielen Dank für das 
Gespräch!
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Vom 26. bis zum 28. April 2019 fand in Berlin 
der 70. Ordentliche Bundesparteitag der Frei-
en Demokraten (FDP) in Berlin statt. Auch in 
diesem Jahr wieder mit dabei: Das ZDB-Team, 
um im direkten Kontakt mit den Vertretern 
der Partei für die Anliegen der mittelständi-
schen Bauwirtschaft zu werben.

Der ZDB stellte eines der derzeitigen Top- 
Themen in den Mittelpunkt der politischen 
Gespräche: Die Wiedereinführung der Meis-
terpflicht für einige Gewerke, die 2004 aus der 
Anlage A der Handwerksordnung in die Anla-
ge B1 gewechselt sind. Konkret im Fokus ste-
hen für den ZDB die Berufe Fliesenleger, 
Estrichleger, Betonsteinhersteller und 
Parkettleger. 

Vor diesem Hintergrund hat sich die Präsenz 
auf dem Parteitag durchaus gelohnt: Zahlrei-
che Vertreter der Partei, darunter die wirt-
schaftspolitischen Sprecher der Bundes- und 
Landtagsfraktionen, haben sich klar zum 
Meisterbrief bekannt. Das ist ein positives 
Signal im aktuellen parlamentarischen Ver-

fahren. Derzeit prüft eine Koalitionsarbeits-
gruppe der Bundestagsfraktionen von CDU/
CSU und SPD, wie für einzelne Berufsbilder der 
Meisterbrief europarechtskonform wiederein-
geführt werden kann. 

Darüber hinaus besuch-
ten auch die Spitzen von 
Partei und Fraktion den 
Stand des Baugewerbes. 
Neben Bundestagsvize-
präsident Wolfgang Kubi-
cki und Hermann Otto 
Solms, Ehrenvorsitzender 
der Bundestagsfraktion, 
war auch Nicola Beer, die 
damalige Spitzenkandida-
tin ihrer Partei im Europa-
wahlkampf zu Gast. Ein 
besonderer Gast durfte 
natürlich ebenfalls nicht 
fehlen: Christian Lindner, 
Bundesvorsitzender der 
Freien Demokraten und 
Vorsitzender der FDP-Bun-
destagsfraktion, besuchte 

den ZDB-Stand. Dieser wurde tatkräftig unter-
stützt von Julian Kersting, Fliesenlegergeselle 
aus Warendorf, und Ahmad Tawana, Stucka-
teurmeister aus Brühl (beides 
Nordrhein-Westfalen).

Der Bundesvorsitzende der Freien Demokraten und Vorsitzende der 

FDP-Bundestagsfraktion, Christian Lindner.

Ende März trafen sich auf Einladung der Bau-
verbände ZDB und HDB erneut mittelständi-
sche Bauunternehmer in Berlin, um im Rah-
men des „BauForum Mittelstand“ über aktu-
elle Themen der Branche zu diskutieren. 
Schwerpunktthemen der fünften Ausgabe 
der Veranstaltung: Digitalisierung der Bau-
wirtschaft und die Situation des Wohnungs-
baus in Deutschland.

Wieder einmal dient ein gutes konjunkturel-
les Umfeld als Kulisse: Die Umsatzentwick-
lung hatte schloss 2018 mit 11,3 Prozent im 
Bauhauptgewerbe (nominal), die Betriebe 
stellen mehr Personal ein und investieren in 
Anlagen. Unter diesen Vorzeichen luden die 
beiden großen deutschen Bauverbände, der 
Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) 
und der Hauptverband der Deutschen 
Bauindustrie (HDB) bereits zum fünften Mal 
zum „BauForum Mittelstand“ in die Haupt-
stadt. Ausgerichtet wird das Branchentreffen 
gleichermaßen vom ZDB-Ausschuss Wirt-
schaft und Recht sowie vom Mittelstands-
ausschuss des HDB. 

Wie es um die Digitalisierung in der Bauwirt-
schaft bestellt ist, zeigte Prof. Dr. Manfred 

Helmus von der der Bergischen Universität 
Wuppertal (BUW). Im Auftrag des RKW Kom-
petenzzentrums untersuchte er den Stand 
der Digitalisierung seitens der Bauunterneh-
men sowie die Implikation für die Beschäfti-
gungslage. Wie viel gebaut wird und wie viel 
gebaut werden müsste waren dann die Fra-
gen, die Dr. Reiner Braun, Geschäftsführer 
empirica, ins Zentrum seines Vortrags stellte.

Politischer Gast des BauForums war in die-
sem Jahr der baupolitische Sprecher der Frei-

Daniel Föst MdB (FDP) im Gespräch mit Bauunternehmerin Gisela Raab.

en Demokraten im Deutschen Bundestag.  
In seinem Impuls sprach er sich klar für den 
Mittelstand aus: „Wenn es der Industrie 
schlecht geht, kommt der Staat und hilft – 
wenn es dem Mittelstand schlecht geht, 
kommt der Pleitegeier.“ Föst stellte außer-
dem die Leitplanken der Baupolitik seiner 
Fraktion dar: Es müsse mehr gebaut werden, 
günstig gebaut werden, schnell gebaut wer-
den und es dürfte der ländliche Raum nicht 
vergessen werden.

BauForum Mittelstand: Ein Blick in die Branche

Bundesparteitag der Freien Demokraten in Berlin
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Das Wohnen ist längst für einen guten Teil 
der Bevölkerung zur alles entscheidenden 
sozialen Frage geworden, so das Fazit des 
11. Wohnungsbau-Tages. Das Verbände-
bündnis Wohnungsbau, dem auch der ZDB 
angehört und das den Branchengipfel ver-
anstaltet, forderte deshalb Anfang Mai in 
Berlin einen „Masterplan für den sozialen 
und bezahlbaren Wohnungsbau“. 

Deutschland baut – viel zu wenig. Es baut 
zu teuer. Bereits zum 11. Mal lud das Ver-
bändebündnis „Impulse für den Woh-
nungsbau“ ein, um die aktuelle wohnungs-
baupolitische Lage zu diskutieren. Neben 
dem ZDB sind weitere Vertreter der Bau- 
und Immobilienwirtschaft sowie der Woh-
nungswirtschaft und auch der Mieterseite 
in dem Bündnis organisiert.

Ein wichtiger Punkt dabei sei die Bereitstel-
lung von neuem Bauland. Das Angebot an 
Grundstücken, die aktuell und in den kom-
menden Jahren auf den Markt kommen, 
werde zunehmend rarer. Fehlendes Bau-
land und steigende Grundstückspreise – 
über kurz oder lang drohe hier sogar eine 

„Austrocknung des Marktes“.

Das bestätigte im Rahmen des Wohnungs-
bautags auch Reinhard Quast, Präsident 
des ZDB: „Die Nachfrage nach Wohnraum 
reißt nicht ab. Die Bauwirtschaft steht be-

reit, die Genehmigungen auch in Fertigstel-
lungen umzusetzen. Wir haben unsere Ka-
pazitäten dazu auch noch weiter aufge-
stockt und seit 2010 mehr als 130.000 Be-
schäftigte neu eingestellt. 

Die Zahl der Ausbildungsplätze haben wir 
allein seit 2015 um 10 Prozent erhöht. Mit 
8 Mrd. Euro investieren wir mittlerweile 
jährlich gut 50 Prozent mehr in Geräte als 
noch im Jahr 2010. Wir werden unsere Ka-
pazitäten weiter betriebswirtschaftlich 
nachhaltig anpassen. Im Fokus steht dabei 
die mittel- und langfristig gesicherte Nach-
frage nach Bauleistungen. Hier muss die 
Politik für stabile Rahmenbedingungen sor-
gen. Befristete Maßnahmen sind hier 
kontraproduktiv“
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Ein Masterplan für mehr Bauland und mehr Sozialwohnungsbau

Die Antwort der Politik ließ nicht lange auf 
sich warten: Im Rahmen eines Fachforums 
kommentierten unter anderem die Bundes-
vorsitzende der SPD und Vorsitzende der 
SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag, 
Andrea Nahles, sowie der Vorsitzende der 
Bundestagsfraktion von CDU/CSU, Ralph 
Brinkhaus, die aktuellen Vorhaben der Bun-
desregierung in Sachen Wohnungsbau. 
Auch Marco Wanderwitz (CDU), Parlamen-
tarischer Staatssekretär im Bundesministe-
rium des Innern, für Bau und Heimat, bilan-
zierte die bisherige Arbeit in dem Themen-
feld: „Wir sind dabei, die Maßnahmen des 
Wohngipfels umzusetzen und die Wohn-
raumoffensive voranzutreiben. Dabei geht 
es um investive Anreize und soziale 
Impulse.“ 

Spitzengespräch mit der Autobahn GmbH des Bundes

Die Autobahn GmbH übernimmt ab 1. Ja-
nuar 2021 von den Ländern Planung, Bau, 
Betrieb, Erhaltung und Finanzierung sowie 
die vermögensmäßige Verwaltung der Au-
tobahnen und Bundesfernstraßen. Seit 
dem 1.3.2019 ist die Geschäftsführung der 
Gesellschaft bestellt, der auch Gunther  

Felix Pakleppa, ZDB-Vorstand Hans Georg Stutz, Gunther Adler, ZDB-Vizepräsident  

Wolfgang Schubert-Raab (v.l.).

Adler, langjähriger 
Staatssekretär im 
Bundesbauminis-
terium, als Ar-
beitsdirektor 
angehört. 

Im Fokus des 
Spitzengesprächs 
standen Aspekte 
der Auftragsver-
gabe der neuen 
Infrastrukturge-
sellschaft: Wie ist 
die Auftragsver-
gabe in den kom-

menden Jahren geregelt bzw. wie wird si-
chergestellt, dass die Vergabe praxisge-
recht, regional und in der Fläche erfolgt? Ist 
die Einbeziehung des Mittelstandes gesi-
chert? Gleichzeitig sprach sich der ZDB da-
für aus, auf ÖPP-Vergaben zu verzichten – 

Bund, Länder und Kommunen diskutieren beim Wohnungsbautag.

zahlreiche Fälle hätten in der Vergangen-
heit gezeigt, dass durch ÖPP-Projekte keine 
Entlastung für den Haushalt brächten und 
außerdem mittelständische Bauunterneh-
men strukturell benachteiligt würden.

Für den ZDB ist klar: Der Investitionshoch-
lauf in der Infrastruktur darf weder den 
Startschwierigkeiten einer Bundesgesell-
schaft noch irgendwelchen „pragmatischen 
Zwischenlösungen“ zum Opfer fallen. Das 
ausführende Baugewerbe braucht Klarheit, 
Sicherheit und Verlässlichkeit bei allen lau-
fenden und anstehenden Projekten im Au-
tobahnbau. Die störungs- und verzöge-
rungsfreie Planung und Umsetzung aller 
Bauprojekte auf deutschen Autobahnen ist 
eine unserer Kernforderungen. Neben der 
Verstetigung der Finanzmittel gilt es die 
etablierte mittelstandsgerechte Vergabe in 
den Bundesländern auch in der neuen Orga-
nisationsstruktur fortzuschreiben. 
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Anfang Mai hat Björn Böhning, Staatsse-
kretär im Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (BMAS), Vertreter der Sozial-
partnerinitiative „Umgang mit UV-Strah-
lung bei Tätigkeiten im Freien“ zum Ge-
spräch empfangen.  „Arbeitsbedingte 
UV-Strahlung birgt gesundheitliche Risi-
ken. Die Sozialpartnerinitiative ist ein 
wichtiger Beitrag zur Aufklärung und Sen-
sibilisierung der Arbeitgeber und Beschäf-
tigten, erklärte Böhning bei dem Treffen. 

Dem pflichtete auch Felix Pakleppa, 
Hauptgeschäftsführer des Zentralver-
bands Deutsches Baugewerbe bei: „Mit 
der Sozialpartnervereinbarung gehen wir 
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Staatssekretär Björn Böhning (2. v. r.) empfängt die 

Vertreter der Sozialpartner.

Sozialpartnervereinbarung zur UV-Strahlung unterzeichnet

heute noch einen Schritt weiter und tragen 
Sorge dafür, dass alle betroffenen Arbeit-

nehmer die Möglichkeit erhalten, sich im 
Hinblick auf mögliche Folgen der UV-Strah-
lung in regelmäßigen Abständen ärztlich 
beraten und untersuchen zu lassen. Diese 
Angebotsvorsorge ist das Kernstück unse-
rer Vereinbarung.“ 

Ein breites Bündnis der Bau- und Landwirt-
schaft hatte im Frühjahr die Sozialpartner-
vereinbarung „Umgang mit UV-Strahlung 
bei Tätigkeiten im Freien“, die im Juni letz-
ten Jahres auf den Weg gebracht und im 
Februar 2019 nochmals erweitert. Neben 
dem ZDB gehört auch die Gewerkschaft IG 
BAU zu den Unterzeichnern.

Unternehmerabendessen mit Hermann Gröhe MdB

Fachkräfteeinwanderung, Westbalkan- 
Regelung und die Frage der Altersvorsorge Solo- 
Selbständiger waren nur einige Themen, die 
unsere Unternehmer mit dem stellvertreten-
den CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden Her-
mann Gröhe beim parlamentarischen Abend 
intensiv diskutiert haben. Gröhe war bis März 
2018 Bundesminister und betreut innerhalb 
der Fraktion viele Themen im Zusammenhang 
mit der Frage der Fachkräftezuwanderung. 

Mit dabei waren auch Reinhard Quast, Präsi-
dent des Zentralverband Deutsches Bauge-
werbe (ZDB) und Uwe Nostitz, Vizepräsident 
des Verbands und verantwortlich für den 
Bereich Tarif- und Sozialpolitik.  Gespräche 
mit hochrangigen Vertretern der Bundesre-
gierung sowie des Deutschen Bundestages 

sind für den ZDB 
eine gute Gelegen-
heit, die Anliegen 
der Baubranche zu 
artikulieren. Trifft 
der Baumittelstand 
auf die Politik, kön-
nen die Unterneh-
mer direkt berich-
ten, wie ihr betrieb-
licher Alltag gestal-
tet ist und welche 
Herausforderungen 
und Fragen sich 
dabei an die Adres-
se der politischen 
Entscheidungsträ-
ger ergeben. 

Reger Austausch beim Parlamentarischen Abend.

Aus dem Verband

Harald Weber mit Goldener Verdienst- 
medaille geehrt.
Der langjährige Hauptgeschäftsführer der 
Bauwirtschaft Rheinland-Pfalz, Dr. Harald 
Weber, wurde mit der Goldenen Verdienst-
medaille des Deutschen Baugewerbes ausge-
zeichnet. Die Ehrung fand im Rahmen des 
Bauwirtschaftstags Rheinland-Pfalz statt, der 
am 16. Mai in Mainz ausgerichtet wurde. 
Reinhard Quast, Präsident des Zentralverband 
Deutsches Baugewerbe (ZDB), und Felix Pa-
kleppa, Hauptgeschäftsführer des ZDB, wür-
digten Webers konstruktive, loyale Art sowie 
sein über 38 Jahre währendes Engagement 
für das deutsche Baugewerbe. Bevor Weber 
1992 Hauptgeschäftsführer des damaligen 
Baugewerbeverbands Rheinhessen-Pfalz wur-
de, war er schon für den ZDB in Berlin tätig. Er 
trug maßgeblich dazu bei, die baugewerbliche 

Organisation in Rheinland-Pfalz zu einer schlag-
kräftigen und einsatzfähigen Interessenvertre-
tung weiterzuentwickeln und so mit starker 
Stimme die Anliegen der Bauunternehmen zu 
vertreten

Peter Nitschke ist neuer Präsident des  
Baugewerbeverbandes Sachsen-Anhalt
Am 19. März 2019 wählte die Mitgliederver-
sammlung Herrn Peter Nitschke zum neuen 
Präsidenten des Baugewerbe-Verbandes Sach-
sen-Anhalt.  Nitschke ist seit 2008 der ge-
schäftsführende Alleingesellschafter der Flie-
sen-Schreiber GmbH. Er fungiert seit Jahren im 
Vorstand der Fliesen-Innung Magdeburg und 
engagiert sich im politischen Umfeld seiner 
Harzer Heimatregion. Er ist zudem seit dem 
Jahr 2013 Mitglied des Präsidiums des Bauge-
werbe-Verbandes Sachsen-Anhalts, Mitglied 

der präsidiumsinternen Lenkungsgruppe und 
wurde mit seiner Wahl zum Präsidenten auch 
gleichzeitig zum Vorsitzenden des sozialpoliti-
schen Ausschusses des Verbandes gewählt.

In memoriam
Am 24. März 2019 ist im Alter von 92 Jahren der 
Fliesen-, Platten- und Mosaiklegermeister Paul 
Uth verstorben.  Von 1988 bis 2000 war Uth Vor-
sitzender des Fachverbandes Fliesen und Natur-
stein und Vorstandsmitglied im Zentralverband 
des Deutschen Baugewerbes. Nach seinem Aus-
scheiden aus dem Vorstand des Fachverbandes 
Fliesen und Naturstein wurde Paul Uth zum Eh-
renvorsitzenden ernannt. Er war viele Jahre Lan-
desfachgruppenleiter und Vorstandsmitglied im 
Baugewerbeverband Nordrhein. Von 1992 bis 
1998 war er Präsident der Europäischen Union 
der Fliesenfachverbände.
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Unternehmerabendessen mit Hermann Gröhe MdB

Fachkräfteeinwanderung, Westbalkan- 
Regelung und die Frage der Altersvorsorge Solo- 
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sind für den ZDB 
eine gute Gelegen-
heit, die Anliegen 
der Baubranche zu 
artikulieren. Trifft 
der Baumittelstand 
auf die Politik, kön-
nen die Unterneh-
mer direkt berich-
ten, wie ihr betrieb-
licher Alltag gestal-
tet ist und welche 
Herausforderungen 
und Fragen sich 
dabei an die Adres-
se der politischen 
Entscheidungsträ-
ger ergeben. 

Reger Austausch beim Parlamentarischen Abend.
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digten Webers konstruktive, loyale Art sowie 
sein über 38 Jahre währendes Engagement 
für das deutsche Baugewerbe. Bevor Weber 
1992 Hauptgeschäftsführer des damaligen 
Baugewerbeverbands Rheinhessen-Pfalz wur-
de, war er schon für den ZDB in Berlin tätig. Er 
trug maßgeblich dazu bei, die baugewerbliche 

Organisation in Rheinland-Pfalz zu einer schlag-
kräftigen und einsatzfähigen Interessenvertre-
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Baugewerbeverbandes Sachsen-Anhalt
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sammlung Herrn Peter Nitschke zum neuen 
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sen-Anhalt.  Nitschke ist seit 2008 der ge-
schäftsführende Alleingesellschafter der Flie-
sen-Schreiber GmbH. Er fungiert seit Jahren im 
Vorstand der Fliesen-Innung Magdeburg und 
engagiert sich im politischen Umfeld seiner 
Harzer Heimatregion. Er ist zudem seit dem 
Jahr 2013 Mitglied des Präsidiums des Bauge-
werbe-Verbandes Sachsen-Anhalts, Mitglied 

der präsidiumsinternen Lenkungsgruppe und 
wurde mit seiner Wahl zum Präsidenten auch 
gleichzeitig zum Vorsitzenden des sozialpoliti-
schen Ausschusses des Verbandes gewählt.

In memoriam
Am 24. März 2019 ist im Alter von 92 Jahren der 
Fliesen-, Platten- und Mosaiklegermeister Paul 
Uth verstorben.  Von 1988 bis 2000 war Uth Vor-
sitzender des Fachverbandes Fliesen und Natur-
stein und Vorstandsmitglied im Zentralverband 
des Deutschen Baugewerbes. Nach seinem Aus-
scheiden aus dem Vorstand des Fachverbandes 
Fliesen und Naturstein wurde Paul Uth zum Eh-
renvorsitzenden ernannt. Er war viele Jahre Lan-
desfachgruppenleiter und Vorstandsmitglied im 
Baugewerbeverband Nordrhein. Von 1992 bis 
1998 war er Präsident der Europäischen Union 
der Fliesenfachverbände.
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Editorial

Rund zwei Wochen sind seit der Europawahl 
vergangen und das politische Berlin bebt im-
mer noch. Und auch auf europäischer Ebene 
ist völlig offen, wie sich die Mehrheiten im 
neu gewählten Parlament sortieren und wer 
an die Spitze der Kommission gewählt wer-
den wird. Unruhige Zeiten – die eigentlich 
nach Stabilität und Entscheidungskraft 
verlangten.

Der Klimaschutz ist – auch aufgrund des 
Wahlergebnisses der Grünen, aber auch we-
gen der Fridays for Future Demonstrationen 

– in den Mittelpunkt der politischen Debatte 
gerückt. Damit müssen wir uns nunmehr 
verstärkt auseinandersetzen, denn die De-
batte über nachhaltige Baustoffe, Bauprozes-
se, die Emissionen von Baumaschinen, aber 
auch über die Konsequenzen einer möglichen 
CO2-Steuer betrifft unsere Branche direkt. 

Vor allem aber bleiben wir bei unserer Forde-
rung nach einer steuerlichen Förderung der 
energetischen Gebäudesanierung, die Bun-
desbauminister Horst Seehofer jüngst ins 
Gespräch und ins sog. Klimakabinett ge-

bracht hatte. Denn im Gebäudesektor kann 
durch eine energetische Ertüchtigung ein 
großer Beitrag zur Verringerung des 
CO2-Ausstosses gemacht werden. 

Eine Chance, die leider nicht genutzt wurde, 
ist das gerade beschlossene Fachkräfteein-
wanderungsgesetz. Denn sie verwehrt Men-
schen mit langer berufspraktischer Erfah-
rung, in der sie vertiefte Kenntnisse und Fer-
tigkeiten erworben haben, den Zugang nach 
Deutschland. Wenn nun auch noch die sog. 
Westbalkan-Regelung 2020 ausläuft, fehlen 
uns viele Arbeiter auf unseren Baustellen; 
das Bauen wird sich weiter verzögern. 

In Sachen Meisterpflicht fand kurz vor 
Pfingsten eine Anhörung im Bundeswirt-
schaftsministerium statt, bei der wir in allen 
Gewerken dabei waren und mit unseren gu-
ten Argumente für eine sog. Rückvermeiste-
rung in den Gewerken Fliesenleger, Estrichle-
ger, Betonsteinhersteller und Parkettleger 
geworben haben. Nach der parlamentari-
schen Sommerpause soll der entsprechende 
Gesetzentwurf vorliegen, der dann im Bun-
destag beraten wird. Es bleibt spannend! 

Derzeit erleben wir die erste Hitzeperiode 
des Jahres; da rückt das Thema „UV-Schutz“ 
verstärkt in den Blickpunkt. Mit der Sozial-
partnervereinbarung zum UV-Schutz erhal-
ten die Beschäftigten der Baubranche erst-
mals die Möglichkeit, sich regelmäßig auf 
mögliche Folgen der UV-Strahlung untersu-
chen zu lassen. Gleichzeitig verpflichten wir 
uns, mehr in die Prävention zu investieren, 
damit es erst gar nicht zu Hautschäden 
kommt. Wir alle sind aufgefordert, unsere 
Beschäftigten entsprechend aufzuklären, 
und dafür Sorge zu tragen, dass Sonnen-
schutz z.B. durch langärmlige Kleidung auf 
unseren Baustellen Einzug hält.

Kommen Sie gut durch den Sommer!

Termine 2019

17. und 18. August ZDB beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung Berlin

22. bis 27. August WorldSkills 2019 Kazan/Russland

12. und 13. Sept. Werkstein 1́9: Fach- und Sachverständigenseminar Neuruppin am See / Berlin

18. und 19. Sept. Ausschuss Wirtschaft und Recht Berlin

24. September Fachversammlung Estrich und Belag Berlin

4. und 5. Oktober Gipfeltreffen des Fachverbands Fliesen und Naturstein im ZDB Iserlohn

5. und 6. November Betriebswirtschaftlicher Ausschuss Berlin

9. bis 11. November Deutsche Meisterschaft in den Bauberufen Bad Zwischenahn

12. und 13. November Deutscher Bauwirtschaftstag und 12. Deutscher Obermeistertag Berlin

Zentralverband des Deutschen Baugewerbes 

Kronenstraße 55 - 58

10117 Berlin

Telefon 030 20314-408

Telefax  030 20314-420

E-Mail presse@zdb.de 

www.zdb.de

Geburtstage

Am 2. Juni feierte Dipl.-Ing. Hubert Schlun 
seinen 80. Geburtstag. Schlun ist Träger des 
Ehrenrings des Deutschen Baugewerbes so-
wie Ehrenvorstandsmitglied des Verbandes. 
Herzlichen Glückwunsch!

Der Hauptgeschäftsführer der Bauwirtschaft 
Rheinland-Pfalz, Prof. Dr. Martin Dossmann, 
begeht am 17. Juni seinen 65. Geburtstag.  
Wir gratulieren!

Am 27. Juni begeht Dipl.-Ing. (FH) Adolf Kugel-
mann seinen 60. Geburtstag. Kugelmann ist 

Vorsitzender des Baugeräte- und  
Baumaschinenausschusses des ZDB.  
Herzlichen Glückwunsch!

Stuckateurmeister Rainer König begeht am 
16. Juli seinen 55. Geburtstag. König ist Mit-
glied des Vorstands des ZDB sowie Vorsitzender 
des Bundesverbands Ausbau und Fassade im ZDB. 
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